
4

Mitglieder des 
Verfassungsgerichtshofs
Der Verfassungsgerichtshof besteht aus neun Richte
rinnen und Richtern und deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertretern. Die genaue Besetzung regelt Art. 68 
Abs.  3 Satz 1 der Landesverfassung, wonach von den 
neun Mitgliedern drei Berufsrichter sein müssen, drei 
die Befähigung zum Richteramt besitzen müssen und 
bei den drei weiteren diese Voraussetzung nicht vorliegt 
(so das gängige Verständnis, vgl. Hofmann, in: Haug, 
Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Art.  68 
Rn. 188). 

Das Gesetz über den Verfassungsgerichtshof (VerfGHG) 
sieht außerdem vor, dass für jedes Mitglied ein Stell
vertreter gewählt wird. 

Seit der Wahl im Jahr 2021 arbeitete der Verfassungs
gerichtshof im Berichtszeitraum in folgender Besetzung:  

Gruppe der Berufsrichter: 

Prof. Dr. Malte Graßhof, Präsident des Verwaltungs
gerichtshofs Baden-Württemberg (gewählt 2018) 
– Präsident des Verfassungsgerichtshofs – 
(Vertreter: Friedrich Unkel, Präsident des Landgerichts 
Ellwangen a. D.)

Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs (April 2023)

Personelle Besetzung
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Dr. Franz-Christian Mattes, Präsident des Verwaltungs-
gerichts Sigmaringen a. D. (gewählt 2015) 
– Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs –  
(Vertreter: Heinz Wöstmann, Richter am Bundes
gerichtshof)

Jürgen Gneiting, Präsident des Arbeitsgerichts 
Stuttgart a. D. (gewählt 2021)  
(Vertreterin: Simone Wiegand, Richterin am Bundes
gerichtshof)

Mitglieder mit der Befähigung zum Richteramt:

Alexandra Fridrich, Rechtsanwältin (gewählt 2015)  
(Vertreterin: Birgitt Bender, Rechtsanwältin)

Sintje Leßner, Präsidentin des Landesjustiz
prüfungsamts Baden-Württemberg (gewählt 2018) 
(Vertreter: Ulrich Lusche, Rechtsanwalt)

Prof. Dr. Christian Seiler, Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen, Juristische Fakultät (gewählt 2021) 
(Vertreterin: Bettina Backes, Rechtsanwältin)

Mitglieder ohne Befähigung zum Richteramt:

Professor Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Jäger, ehem. 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (gewählt 2015) 
(Vertreter: Ulrich Mack, Prälat i. R.)

Sabine Reger, Unternehmensberaterin (gewählt 2018, 
verstorben 2024) 
Rami Suliman, Unternehmer (gewählt 2024) 
(Vertreter: Rupert Metzler, ehem. Bürgermeister)

Prof. Dr. Gabriele Abels, Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen, Institut für Politikwissenschaften 
(gewählt 2021) 
(Vertreter: Bert Matthias Gärtner, Dipl.-Sozialwissen-
schaftler)

Im Januar 2024 verstarb überraschend Frau Sabine 
Reger. Sie war im Zuge der Ergänzungswahlen des 
Jahres 2018 vom Landtag als Mitglied der dritten 
Richtergruppe, die nicht über die Befähigung zum 
Richteramt verfügt, gewählt worden. Frau Reger war 
an sämtlichen Plenumsentscheidungen seit ihrer Wahl 
beteiligt. Ihr Wirken als Mitglied des Verfassungs
gerichtshofs würdigte Präsident Prof. Dr. Graßhof bei 
der Trauerfeier für Frau Reger, an der für den Verfas-
sungsgerichtshof auch  Vizepräsident Dr. Mattes teil-
nahm. Als Nachfolger wählte der Landtag von Baden-
Württemberg in seiner Plenarsitzung vom 15. Mai 2024 
Herrn Rami Suliman  für  die restliche Dauer der Wahl
periode bis zum 20. Juli 2027.

Im Übrigen veränderte sich während des Berichts
zeitraums bis zum 20. Juli 2024 die Besetzung des Ver-
fassungsgerichtshofs nicht.

Mit dem Ende der Wahlperiode am 20. Juli 2024 schie-
den drei ständige Mitglieder des Verfassungsgerichts-
hofs aus: 

Der Landtag von Baden-Württemberg wählte Herrn 
Dr.  Franz-Christian Mattes erstmals 2003 als stell
vertretendes Mitglied des damaligen Staatsgerichts-
hofs in der Gruppe der Berufsrichter. 2006 wurde er 
zum  ständigen Mitglied sowie Vizepräsidenten ge-
wählt. Die Wiederwahl erfolgte im Jahr 2015. Zum Zeit-
punkt seiner ersten Wahl bis 2016 war er im Hauptamt 
Präsident des Verwaltungsgerichts Sigmaringen. Als 
Berichterstatter bereitete Dr. Franz-Christian Mattes 
zahlreiche bedeutsame Plenumsverfahren vor.  Hierzu 
zählen unter anderem die Entscheidungen zur Volks-
abstimmung über Stuttgart 21 (GR (V) 1/11 u. a.), zum 
Landesglücksspielgesetz und Glücksspielstaatsvertrag 

In der Bildmitte: Vizepräsident Dr. Mattes, Richterin Fridrich, 
Richter Prof. Dr. Jäger

Richter Gneiting, Präsident Prof. Dr. Graßhof, Vizepräsident Dr. Mattes.
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(1 VB 15/13), zum Bundesparteitag der NPD in der Stadt-
halle Weinheim 2014 (1 VB 56/14), zur Vergabe von 
NC-Studienplätzen im Fach Humanmedizin (1 VB 15/15), 
zum Ruhestandsalter für Gerichtsvollzieher (1 VB 51/17), 
zu Studiengebühren für ausländische Studierende (1 VB 
29/18) sowie zur Beantwortung einer Kleinen Anfrage 
durch die Landesregierung (1 GR 85/22). Zudem wirkte 
er als Mitglied der Kammer des Verfassungsgerichts-
hofs seit Einführung der Verfassungsbeschwerde 2013 
an ca. 700 Verfassungsbeschwerdeverfahren mit.

Frau Alexandra Fridrich wurde 2015 als ständiges Mit-
glied des Verfassungsgerichtshofs gewählt. Sie gehörte 
der Gruppe der Mitglieder mit Befähigung zum Richter-
amt an. Im Hauptberuf ist Alexandra Fridrich Rechts
anwältin in Freiburg. Als Berichterstatterin bereitete sie 
bedeutsame Plenumsentscheidungen vor. Hierzu gehö
ren insbesondere die Entscheidungen zum Privatschul-
recht (1 VB 57/14, 1 VB 58/14, 1 VB 15/16), zur Verfas-
sungsbeschwerdefähigkeit einer Gemeinde (1 VB 11/19), 
zur Änderung der Geschäftsordnung des Landtags hin-
sichtlich des Alterspräsidenten (1 GR 93/19) und zur Ge-
nehmigungspflicht des Erwerbs land- und forstwirt-
schaftlicher Grundstücke durch Gemeinden (1 GR 69/22).

Mit Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Jäger schied 
das dienstälteste Mitglied des Verfassungsgerichtshofs 
nach knapp 36 Jahren aus dem Amt. Er wurde erst-
mals 1988 als ständiges Mitglied des damaligen Staats-
gerichtshofs gewählt und insgesamt dreimal wieder
gewählt, zuletzt 2015. Er gehörte der Gruppe der Mitglie
der ohne Befähigung zum Richteramt an. Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Wolfgang Jäger ist Politikwissenschaftler und war 
im Hauptberuf Professor für Vergleichende Regierungs-
lehre an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, deren 
Rektor er von 1995 bis 2008 war. In seiner beispiellos 
langen Amtszeit wirkte er an nahezu allen wichtigen 
Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs mit. Hier-
zu zählen – neben den bereits genannten – unter ande-
rem die Entscheidungen zum Erwerb von EnBW-Aktien 
durch das Land (GR 2/11), zur Reform des Landeshoch-
schulgesetzes (1 VB 16/15), zum Volksbegehren über 
gebührenfreie Kitas (1 GR 24/19), zu Ordnungsmaß
nahmen gegenüber Landtagsabgeordneten (1 GR 1/19, 
1 GR 2/19, 1 GR 5/20, 1 GR 82/20), zum Zweiten Nach-
tragshaushalt 2020/21 und zur Kreditaufnahme unter 

Rückgriff auf die Naturkatastrophenklausel (1 GR 37/21), 
zur Änderung der Geschäftsordnung des Landtags 
betreffend die  Zuverlässigkeitsüberprüfung von Mit
arbeitern (1 GR 69/21), zum Dritten Nachtragshaushalt 
für das Jahr 2021 (1 GR 4/22) und zur Besetzung des 
Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung 
(1 GR 21/22).

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des 
Verfassungsgerichtshofs
Zur Unterstützung der Mitglieder des Verfassungsge-
richtshofs bei der Bearbeitung der Verfahren sowie 
des Präsidenten bei Verwaltungsaufgaben werden Rich
terinnen und Richter aus der Justiz des Landes an 
den Verfassungsgerichtshof als wissenschaftliche Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter abgeordnet. Der Ver
fassungsgerichtshof verfügt über Abordnungsmittel für 
drei Vollzeitstellen (3,0 AKA), davon zwei Richterstel-
len  der Besoldungsgruppe R 2 und eine Richterstelle 
der Besoldungsgruppe R 1. Die Abordnungen erfolgen in 
unterschiedlichen Modellen, etwa in Voll- oder Teilzeit 
oder im Rahmen einer Teilabordnung. Stammgerichte 
der abgeordneten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter waren der Verwaltungsgerichthof, das 
Finanzgericht, das Oberlandesgericht Stuttgart, das Ver-
waltungsgericht Stuttgart sowie die Landgerichte Stutt-
gart und Heidelberg. Die typische Abordnungsdauer 
beträgt zwischen zwei und drei Jahren; innerhalb des 
Berichtszeitraums sind alle Abordnungsstellen mindes-
tens einmal neu besetzt worden. 

Zusätzlich wurden drei externe wissenschaftliche Mit-
arbeiter (Richter der Verwaltungsgerichte Stuttgart und 
Karlsruhe) beschäftigt, die auf Grundlage von Werkver-
trägen jeweils ein Verfahren bearbeiteten.

Für die Gerichtsverwaltung stehen zudem Abordnungs-
mittel für eine Stelle im gehobenen Dienst der Besol-
dungsgruppe A 13 und eine halbe Stelle im mittleren 
Dienst der Besoldungsgruppe A 9 zur Verfügung. In der 
Regel sind in der Gerichtsverwaltung drei Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter mit jeweils 0,5 AKA tätig. Wäh-
rend des Berichtszeitraums wurden zwei der Abord-
nungsstellen in der Gerichtsverwaltung jeweils zweimal 
neu besetzt. 

Großer Dank gebührt den Personalreferaten des Minis-
teriums der Justiz und für Migration sowie der Personal-
abteilung des Oberlandesgerichts Stuttgart für die enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Besetzung 
der Abordnungsstellen.

Dr. Franz-Christian 
Mattes

Alexandra 
Fridrich

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Wolfgang Jäger
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Die Geschäftsräume des Verfassungsgerichtshofs für 
das Land Baden-Württemberg befinden sich im 4. 
und  5.  Obergeschoss eines im Jahr 1950 errichteten, 
denkmalgeschützten Gebäudes in der Urbanstraße, 
Ecke Ulrichstraße in Stuttgart-Mitte.
 
Dem Verfassungsgerichtshof stehen dort eine Geschäfts-
stelle, Büros für den Präsidenten, die abgeordneten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein Beratungszim-
mer mit Handbibliothek zur Verfügung. 

Die Unterbringung ist insgesamt funktional, besitzt aber 
aufgrund des Zuschnitts der Räume und der in die 
Jahre  gekommenen baulichen Substanz einige Nach
teile. Insbesondere steht kein Raum für eine Zusammen-
kunft aller ständigen und stellvertretenden Mitglieder 
sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfü-
gung. Auch größere Besuchergruppen können nicht 
empfangen werden. 

Mündliche Verhandlungen finden üblicherweise in einem 
Sitzungssaal des nahegelegenen Oberlandesgerichts 
Stuttgart statt. Im Berichtszeitraum führte der Verfas-
sungsgerichtshof mehrere Verkündungstermine im Ver-
waltungsgericht Stuttgart durch.

Der bauliche Zustand des Sitzungssaals im Oberlandes-
gericht verschlechterte sich im Berichtszeitraum zu
nehmend, auch die technische Ausstattung genügte 
teilweise nicht den Anforderungen an eine mündliche 
Verhandlung. Eine gewisse Verbesserung trat durch den 
Einbau einer neuen Mikrofonanlage ein. Dennoch erfüllt 
der auf strafgerichtliche Verhandlungen ausgerichtete 
Saal insgesamt nicht die Anforderungen des Verfas-
sungsgerichtshofs. Dies wird inzwischen auch regel
mäßig von den Beteiligten und ihren Prozessvertretern 

moniert. Alternative Verhandlungsmöglichkeiten beste-
hen in Stuttgart jedoch nicht, insbesondere besitzt kein 
anderer Verhandlungssaal eine Richterbank mit Platz 
für neun Richterinnen und Richter. Von der Anmietung 
von Mehrzwecksälen wurde angesichts des finanziellen 
und organisatorischen Aufwands bislang abgesehen. 
Der Verfassungsgerichtshof  begrüßt daher die Pla
nungen für den Neubau eines Sitzungssaalgebäudes im 
Stuttgarter Justizviertel mit einem an seine Bedürfnisse 
angepassten Saal sehr. 

Gebäude und 
technische Ausstattung
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Dem Oberlandesgericht Stuttgart ist der Verfassungs-
gerichtshof für die Beteiligung an den laufenden Planun-
gen genauso dankbar wie für die logistische  Unter
stützung der mündlichen Verhandlungen, insbesondere 
durch die Abstellung von Wachtmeisterinnen und Wacht-
meistern und die unkomplizierten Terminabsprachen.

Der Verfassungsgerichtshof partizipiert an der EDV-
Ausstattung der Justiz durch BITBW und das IuK-Fach-
zentrum der Justiz; technische Unterstützung bei der 
Handhabung des Intranets leistet das Justizministerium. 
Angesichts seiner sehr begrenzten personellen Res-
sourcen wäre der Verfassungsgerichtshof ohne diese 
große Hilfe nicht funktionsfähig. 

Zum Ende des Berichtszeitraums bereitete der Verfas-
sungsgerichtshof die Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs und der elektronischen Verfahrensakte 
vor. Dabei galt es zum einen, die rechtlichen Voraus
setzungen in Form einer Änderung des Gesetzes über 
den Verfassungsgerichtshof sowie der Geschäftsord-
nung des Verfassungsgerichtshofs zu schaffen. Zum 
anderen musste der Verfassungsgerichtshof in die elek-
tronische Verfahrensakte der Landesjustiz integriert 
werden. Auf der Grundlage einer konstruktiven Zusam-
menarbeit aller Beteiligten, insbesondere des Staats
ministeriums, des Landtags sowie des IuK-Referats 
des Justizministeriums und des IuK-Fachzentrums des 

Oberlandesgerichts Stuttgart konnte kurz nach Ende 
des Berichtszeitraums die erfolgreiche Umsetzung die-
ses Digitalisierungsvorhabens vermeldet werden. 

Die kleine Gerichtsverwaltung des Verfassungsgerichts-
hofs war im Berichtszeitraum zunächst noch durch die 
SARS-CoV-2-Pandemie, dann durch mehrere große 
Projekte besonders gefordert: Aufgrund der Maßnah-
men zur Bekämpfung der Pandemie musste der Verfas-
sungsgerichtshof bis ins Jahr 2023 seine Beratungen in 
Räumen des Landtags oder des Justizprüfungsamtes 
durchführen, weil das eigene Beratungszimmer zu klein 
war. Zahlreiche Beratungen fanden auch als Videokon-
ferenz statt. Landesweit verursachte die Einführung von 
»SAP-Repro« einen äußerst hohen Verwaltungsauf-
wand, der für den Verfassungsgerichtshof kaum erfüll-
bar war. 

Gleiches galt für die Einführung eines Tax Compliance 
Management Systems, bei dem der Verfassungsgerichts-
hof an dem entsprechenden Projekt des Justizministe-
riums teilhaben konnte. Dazu widmete sich die Verwal-
tung insbesondere der Verbesserung der Barrierefreiheit 
des  Internetauftritts und dem Arbeitsschutz innerhalb 
des  Gerichts. In der Summe lag die Belastung der 
Gerichtsangehörigen zeitweise jenseits eines zumut
baren Niveaus. Für ihren weit überobligatorischen Ein-
satz gebührt ihnen größte Hochachtung.

Beratungszimmer des Verfassungsgerichtshofs für das Land Baden-Württemberg
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Statistik

Um das Verständnis der Statistiken zu erleichtern, sind 
die Daten – unter Abweichung von den oben genannten 
Anfangs- und Endterminen des vorliegenden Berichts-
zeitraums – für die vergangenen drei vollen Kalender-
jahre erhoben worden.  

I.	 Verfahrenseingänge 

Verfahrenseingänge	 2021	 2022	 2023
1.	 VB-Verfahren (Verfassungsbeschwerden)	 121	 74	 44

2.	GR-Verfahren (Geschäftsregister)	 5	 5	 1

	 a)	 Organstreitverfahren	 4	 3	 1

	 b)	 Wahlprüfungsbeschwerden	 1	 –	 –

	 c)	 konkrete Normenkontrollen	 –	 1	 –

	 d)	 kommunale Normenkontrollen	 –	 1	 –

3.	AR-Verfahren (Allgemeines Register)	 53	 27	 30

Gesamt	 179	 106	 75

Nach einem im Vergleich zu den Vorjahren sehr starken 
Anstieg der Verfahrenseingänge im Jahr 2021 ist in 
den Folgejahren ein Rückgang auf das Niveau der Vor-
jahre zu verzeichnen.

Bei den GR-Verfahren handelt es sich überwiegend 
um  Organstreitverfahren, die in der Regel überdurch-
schnittlich aufwändig und arbeitsintensiv sind. Ein Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie besteht nur 
noch vereinzelt. Gleiches gilt für die VB- und AR-Ver
fahren.

In diesem Bereich sind die vergleichsweise hohen Ver-
fahrenseingänge in den Jahren 2021 und 2022 darauf 
zurückzuführen, dass zum einen einzelne Beschwerde-

führer besonders viele Verfassungsbeschwerden erho-
ben und zum anderen eine Vielzahl gleichgelagerter 
Verfassungsbeschwerden betreffend das Glücksspiel-
recht einging. Letztere waren zumeist auch mit einem 
Eilantrag verbunden.

II.	 Erledigungen

Erledigungen	 2021	 2022	 2023
1.	 VB-Verfahren (Verfassungsbeschwerden)	 106	 55	 75

2.	GR-Verfahren (Geschäftsregister)	 5	 4	 2

3.	AR-Verfahren (Allgemeines Register)	 31	 44	 29

Gesamt	 142	 103	 106
davon durch Plenumsentscheidung	 4	 4	 19

davon durch Kammerentscheidung	 107	 55	 58

III.	 Bestand

Bestand (zum Jahresende)	 2021	 2022	 2023

1.	 VB-Verfahren (Verfassungsbeschwerden)	 70	 87	 56

2.	GR-Verfahren (Geschäftsregister)	 7	 8	 7

3.	AR-Verfahren (Allgemeines Register)	 23	 2	 3

Gesamt	 100	 97	 66

Ein großer Anteil der Arbeitskraft des Verfassungs
gerichtshofs entfiel in den Jahren 2021 und 2022 auf die 
Bearbeitung der rechtlich komplexen GR-Verfahren. Bei 
den deutlich erhöhten VB-Erledigungen im Jahr 2021 ist 
– wie bei den Verfahrenseingängen  – zu  berücksich
tigen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der erledigten 
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IV.	 Verfahrensdauer

Verfahrensdauer (Durchschnitt)	 2021	 2022	 2023
1.	 VB-Verfahren (Verfassungsbeschwerden)			 

	 a)	 bis einschl. 3 Monate	 53	 15	 10

	 b)	 mehr als 3 bis einschl. 6 Monate	 8	 9	 12

	 c)	 mehr als 6 bis einschl. 12 Monate	 28	 9	 18

	 d)	 mehr als 12 bis einschl. 18 Monate	 6	 11	 14

	 e)	 mehr als 18 bis einschl. 24 Monate	 9	 2	 12

	 f)	 mehr als 24 Monate	 2	 11	 9

2.	GR-Verfahren (Geschäftsregister)			 

	 a)	 bis einschl. 3 Monate	 1	 0	 0

	 b)	 mehr als 3 bis einschl. 6 Monate	 0	 2	 0

	 c)	 mehr als 6 bis einschl. 12 Monate	 1	 2	 1

	 d)	 mehr als 12 bis einschl. 18 Monate	 2	 0	 0

	 e)	 mehr als 18 bis einschl. 24 Monate	 1	 0	 1

	 f)	 mehr als 24 Monate	 0	 0	 0

			 

Die dargestellten Verfahrenslaufzeiten verdeutlichen, 
dass der ganz überwiegende Anteil der Verfassungs
beschwerden binnen zwölf Monaten durch den  Ver
fassungsgerichtshof einer Erledigung zugeführt wer-

den  konnte. Auch die komplexeren GR-Verfahren  ver-
mochte der Gerichtshof trotz der in der ersten Hälfte 
des Berichtszeitraums bestehenden hohen Verfahrens-
last innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu ent-
scheiden.

V.	 Beratungen  
und Verhandlungen

Termine des VerfGH	 2021	 2022	 2023
Beratungstermine Plenum 	 11	 9	 11

Beratungstermine Kammer	 4	 4	 2

Mündliche Verhandlungen	 4	 2	 2

Urteilsverkündungen 	 3	 2	 3

Das Plenum des Verfassungsgerichtshofs entscheidet 
nach Beratung (§ 22 Abs. 1 Satz 1 VerfGHG). Die aus den 
drei Berufsrichtern bestehende Kammer  entscheidet 
dagegen regelmäßig im Umlaufverfahren (§ 58 Abs. 2 
Satz 1 VerfGHG). Eine Beratung findet nur bei besonde-
rem Beratungsbedarf statt. Bei den Beratungsterminen 
beider Spruchkörper werden je nach Umfang auch meh-
rere Verfahren beraten.

Die Termine zur mündlichen Verhandlung und Urteils-
verkündung entfallen überwiegend auf GR-Verfah-
ren,  im Berichtszeitraum allesamt Organstreitverfah-
ren. Anders als Verfassungsbeschwerden müssen diese 
Verfahren mündlich verhandelt werden, wenn nicht 
alle Verfahrensbeteiligten darauf verzichten (§ 16 Abs. 1 
VerfGHG). 

Verfahren auf jeweils dieselben Beschwerdeführer ent-
fällt. Die nach einem Rückgang im Vorjahr wieder erhöh-
ten VB-Erledigungen im Jahr 2023 sind auf die Viel-
zahl der ab Ende 2019 eingegangenen glücksspielrecht
lichen Verfassungsbeschwerden zurückzuführen, von 
denen allein 16 Verfahren im Plenum entschieden wur-
den. Demnach blieb die Arbeitsbelastung des Gerichts-
hofs trotz rückläufiger Verfahrenseingänge im Berichts-
zeitraum unverändert hoch.

2018 20232019 2020 2021 2022

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Entwicklung der Verfahrensanzahl seit 2018

Bestand                     Eingänge                  Erledigungen



11

 

1		 Für die Verkündungstermine nehmen die teilnehmenden Richte-
rinnen und Richter keine Sitzungsentschädigung nach § 7 Abs. 2 
VerfGHG in Anspruch.

Daneben wurden Ende 2022 vier Verfassungsbeschwer-
deverfahren betreffend das Glücksspielrecht  in einem 
gemeinsamen Termin mündlich verhandelt und im Jahr 
2023 entschieden. Ergeht eine Entscheidung aufgrund 
mündlicher Verhandlung, ist sie auch öffentlich zu ver-
künden (§ 22 Abs. 4 Satz 3 und 4 VerfGHG). 1

VI.	 Stattgebende 
Entscheidungen in 
Verfassungs-
beschwerdeverfahren

Die Erfolgsquote im Jahr 2022 lag – nach einem Rück-
gang im Jahr 2021 – im Bereich derjenigen des Bundes-
verfassungsgerichts in Verfassungsbeschwerdeverfah-
ren. Ausweislich des Geschäftsberichts des Bundesver-

fassungsgerichts vom März 2024 betrug der Anteil der 
erfolgreichen an den entschiedenen Verfassungsbe-
schwerden in den Jahren 2014 bis 2023 ca. 1,66 Prozent.

Die außergewöhnlich hohe Erfolgsquote im Jahr 2023 
beruht auf einer Reihe gleichgelagerter Verfassungs
beschwerden betreffend das Glücksspielrecht, denen 
mit im Wesentlichen gleichartiger Begründung statt
gegeben wurde.

Erfolgreiche 
Verfassungsbeschwerden 	 2021	 2022	 2023
Anzahl der Stattgaben (auch teilweise)	 0	 1	 15

Erfolgsquote (in Prozent)	 0,00	 1,75	 20,00
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I.	 Repräsentation
Die Vertretung des Verfassungsgerichtshofs nach au-
ßen obliegt dem Präsidenten (§ 1 VerfGHGO).  Dem
entsprechend repräsentiert der Präsident den Ver
fassungsgerichtshof bei einer Vielzahl von Veranstal-
tungen, etwa die jährlichen Treffen der Verfassungs
gerichte des Bundes und der Länder, Amtseinführungen 
und Jubiläen anderer Verfassungsgerichte, Festakte 
des Bundes, etwa zum Tag der Deutschen Einheit, Ein-
ladungen von Verfassungsorganen des Bundes und des 
Landes sowie Veranstaltungen der Landesjustiz oder 
sonstige justizpolitische Ereignisse. Über die Teilnahme 
berichtet der Verfassungsgerichtshof häufig im Wege 
einer Pressemitteilung.

II.	 Öffentlichkeitsarbeit
Der Verfassungsgerichtshof verfügt über keine eigene 
Pressestelle (der Kontakt zu den Medien erfolgt über 
die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die auch die Pressemitteilungen vorbereiten) und keine 
besonderen Haushaltsmittel für Öffentlichkeitsarbeit. 
Gleichwohl ist diese dem Gerichtshof und seinem Präsi-
denten ein wichtiges Anliegen. So stand der Präsident 
für einige schriftliche Interviews zur Verfügung, etwa 
der Landeszentrale für politische Bildung (Geschäfts
bericht für 2020/21), der Redaktion der Zeitschrift für 
Rechtspolitik (ZRP 2023, 95), dem Mannheimer Morgen 
(November 2023), Publicus – Online-Spiegel für das 
Öffentliche Recht (Mai 2024) sowie dem Staatsanzeiger 
für Baden-Württemberg (Juni 2024).

Die Homepage des Verfassungsgerichtshofs wurde um 
Kurzlebensläufe der Richterinnen und Richter ergänzt. 
Aufgrund der verwendeten Software erforderte dies 
größere Anpassungen. Daher sowie aufgrund zuneh
mender technischer Schwierigkeiten bei der Einstellung 
von Pressemitteilungen wurde das Vorhaben in Angriff 
genommen, die Homepage grundlegend neu zu gestal-
ten. Das neue Design konnte kurz nach Ende des 
Berichtszeitraums freigeschaltet werden.

Um den Verfassungsgerichtshof gerade auch bei Stu-
dierenden bekannter zu machen, wird der Besuch von 
Studierendengruppen bei mündlichen Verhandlungen 
unterstützt. So wurde etwa eine Gruppe Studieren-
der  der Universität Konstanz bei der Verhandlung am 
27.  November 2023 durch eine wissenschaftliche Mit-
arbeiterin in das Verfahren eingeführt und dann durch 
den Präsidenten begrüßt. Bei der Jahresfeier von Phi 
Delta Phi Tübingen e. V., einer Vereinigung von Studie-
renden der Rechtswissenschaften, hielt Präsident Prof. 
Dr. Graßhof am 4. Mai 2023 den Festvortrag, ebenso 
bei der Examensfeier der Juristischen Fakultät der Uni-
versität Heidelberg am 28. Juli 2023. Beide Vorträge 
hatten das zehnjährige Jubiläum der  Landesverfas-
sungsbeschwerde zum Gegenstand, worüber Präsident 
Prof. Dr. Graßhof auch bei der Jahresarbeitstagung 
Verwaltungsrecht des Deutschen Anwaltsinstituts e. V. 
am 10. Juni 2022 in Leipzig sowie dem 28. Baden-Würt-
tembergischen Verwaltungsrechtstag am 13. Juli 2022 in 
Mannheim referierte.

Repräsentation,
Öffentlichkeitsarbeit und 
internationale Beziehungen
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Ortsausschuss des 74. Deutschen Juristentages, erste Reihe v. l. n. r.: 
Elmar Steinbacher, Ministerialdirektor des Ministeriums der 
Justiz und für Migration, Dr. Florian Stegmann, Staatsminister und 
Chef der Staatskanzlei, Prof. Dr. Malte Graßhof, Präsident des 
Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg und Vorsitzender 
des Ortsausschusses, Prof. Dr. Henning Radtke, Richter des 
Bundesverfassungsgerichts, Präsident des 74. Deutschen Juristen-
tages und Vorsitzender der Ständigen Deputation des Deutschen 
Juristentages e.V. und Dr. Andreas Nadler, Generalsekretär des 
Deutschen Juristentages e.V. (März 2023)

Seit Mitte 2022 wirkte Präsident Prof. Dr. Graßhof für 
den Verfassungsgerichtshof als Vorsitzender des Orts-
ausschusses bei der Vorbereitung des 74. Deutschen 
Juristentags mit, der im September 2024 in Stuttgart 

Präsident Prof. Dr. Graßhof mit Mitarbeitern beim Fest zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes in Stuttgart (Mai 2024)

stattfand. Damit wurde der Verfassungsgerichtshof des 
Landes bei der Organisation dieses traditionsreichen 
und europaweit größten juristischen Fachkongresses 
in  besonderer Weise sichtbar. Dem Vorsitzenden 
des  Ortsausschusses oblag insbesondere die Leitung 
der  Ausschusssitzungen, die Auswahl und fachliche 
Unterstützung der Geschäftsführerin des 74. Deutschen 
Juristentags sowie, gemeinsam mit dem Ortsausschuss, 
die Sammlung von Spenden für den Juristentag. Erster 
Höhepunkt war die Auftaktveranstaltung des Juristen-
tags am 12. April 2024 im Weißen Saal des Neuen 
Schlosses in Stuttgart. Das sehr  aufwändige Projekt 
konnte kurz nach Ende des Berichtszeitraums mit 
der erfolgreichen Durchführung des Juristentags abge-
schlossen werden.

Der Verfassungsgerichtshof beteiligte sich auch an 
den  Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag des Grund
gesetzes im Jahr 2024. So nahmen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Gerichtshofs mit einem eigenen 
Stand an dem vom Landtag veranstalteten »Fest zur Fes-
tigung der Demokratie anlässlich des 75-jährigen Jubi-
läums des Grundgesetzes« am 8. Mai 2024 in Stuttgart 
teil. Präsident Prof. Dr. Graßhof hielt die Festvorträge 
unter anderem bei Veranstaltungen zum Grundgesetz
jubiläum in Tauberbischofsheim (5. Mai 2024) und Tutt-
lingen (10. Mai 2024). Zudem nahm er an einer Podiums-
diskussion beim Festsymposium zum 75. Geburts-
tag  des Grundgesetzes teil, die vom Ludwigsburger 
Demokratie Institut (LDI) an der Hochschule für 
öffentliche  Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg am 
17. Juni 2024 veranstaltet wurde.
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Schließlich können noch folgende Termine des Präsi-
denten erwähnt werden:

	● »Föderalismus für die Justiz? Die Rechtsprechung 
in der Kompetenzordnung des Grundgesetzes«, Vor-
trag vor der Juristischen Gesellschaft Tübingen e. V. 
am 9. November 2021

	● »Der Flickenteppich als Bodenbelag für Justitia? 
Überlegungen zur föderalen Ordnung der Justiz«, 
Festvortrag beim Sommerfest des Bundes Deut-
scher Rechtspfleger, des Deutschen Amtsanwalts-
vereins und des Deutschen Gerichtsvollzieherbun-
des in Berlin am 20. Juni 2022

	● »Fragen des Dienst- und Organisationsrechts der 
deutschen Verwaltungsgerichte«, Vortrag beim Lin-
zer Verwaltungsrechtstag 2022 am 29.  Septem-
ber 2022

	● Teilnahme an einer Podiumsdiskussion zum Thema 
»Unsere Demokratie und ihre Feinde« beim 5.  Bür-
gerempfang der Stadt Meßstetten am 2. Juni 2023

	● »Die Antragsbefugnis in verfassungsgerichtlichen 
Verfahren«, Vortrag bei dem Kolloquium »Verfas-
sungsgerichtsbarkeit und Menschenrechtsschutz 
in Deutschland, Europa und der Welt« der Univer
sität Konstanz am 9. Juni 2023

III.	 Internationale  
	 Beziehungen
Vor der SARS-CoV-2-Pandemie war der Verfassungsge-
richtshof Besuchsziel zahlreicher in- und ausländischer 
Delegationen, die hier die Landesebene des europäi-
schen Verfassungsgerichtsverbundes kennenlernten. 
Seit Anfang 2024 fanden wieder entsprechende Besu-
che statt:

	● 21. Februar 2024: Besuch des Generalkonsuls der 
Französischen Republik und Leiters des Institut 
français, M. Gaël de Maisonneuve

	● 11. Juni 2024: Empfang einer Delegation des Ver
fassungsgerichts der Republik Usbekistan unter 
Leitung des Vorsitzenden Mirzo-Ulugbek Abdusalo-
mov (organisiert von der OSZE)

Präsident Prof. Dr. Graßhof mit dem Generalkonsul der Französischen 
Republik, M. Gaël de Maisonneuve (Februar 2024)

Präsident Prof. Dr. Graßhof mit der Delegation des Verfassungsgerichts der Republik Usbekistan und Mitarbeiterinnen (Juni 2024)
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Überblick
Nach der intensiven Befassung mit einer großen Zahl 
vordringlicher Organstreitverfahren, die vor dem Ende 
der letzten Legislaturperiode im April 2021 abgeschlos-
sen werden mussten, lag der Fokus zu Beginn dieses 
Berichtszeitraums gerade auch darauf, bereits länger 
anhängige Verfahren zu erledigen. Zum Ende des 
Berichtszeitraums galt es dann, die Verfahren, deren 
Bearbeitung durch das Plenum in seiner bisherigen 
Besetzung bereits begonnen hatte, noch vor dem 
anstehenden Richterwechsel abzuschließen. Neben 
neu eingegangenen Organstreitverfahren wurden meh-
rere aufwändige Verfassungsbeschwerden entschie-
den, insbesondere zum Glücksspielrecht, sowie – zum 
ersten Mal seit vielen Jahren – Entscheidungen in Ver-
fahren der konkreten Normenkontrolle und der kommu-
nalen Normenkontrolle.

In mehreren Organstreitverfahren machten Landtags-
fraktionen die Verfassungswidrigkeit von Landeshaus-
haltsgesetzen unter Inanspruchnahme von Ausnahme-
regelungen der sogenannten »Schuldenbremse« gel-
tend. Die Verfahren (1 GR 37/21, 1 GR 128/21, 1 GR 4/22) 
wurden als unzulässig zurückgewiesen, im Verfahren 1 
GR 4/22 befasste sich der Verfassungsgerichtshof da-
bei mit der Möglichkeit einer Fraktion, in einem gegen 
den Landtag gerichteten Organstreitverfahren Rechte 
des Landtags in Prozessstandschaft geltend zu ma-
chen. Im Verfahren 1 GR 69/21 stellte der Verfassungs-
gerichtshof fest, dass die in der Hausordnung des 
Landtags vorgesehene Zuverlässigkeitsüberprüfung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen und 
Abgeordneten verfassungsmäßig ist. Es handelte sich 
bundesweit um die erste verfassungsgerichtliche Ent-
scheidung zu dieser Thematik. Die Beantwortung einer 

Kleinen Anfrage eines Landtagsabgeordneten durch die 
Landesregierung betraf das Verfahren 1 GR 85/22, in 
dem mit Urteil vom 25. September 2023 der Antrag auf 
Feststellung einer Verletzung von Abgeordnetenrechten 
zurückgewiesen wurde. Mit den verfassungsrechtlichen 
Maßgaben  für die  Besetzung außerparlamentarischer 
Gremien, konkret dem Kuratorium der Landeszentrale 
für politische Bildung, durch den Landtag beschäftigte 
sich der Verfassungsgerichtshof in dem Verfahren 1 GR 
21/22, in dem er mit Urteil vom 5. Februar 2024 einen 
Antrag der AfD-Landtagsfraktion auf Feststellung der 
Verletzung in ihren Rechten zurückwies. 

In der Vergangenheit hatte sich der Verfassungs
gerichtshof bereits mit Verfassungsbeschwerden zum 
Hochschulrecht befasst (Urteil vom 14. November 2016 – 
1 VB 16/15). Erneute Verfassungsbeschwerden, die sich 
gegen die Bestimmungen des Landeshochschulgeset-
zes über die Wahl der Vertreter der Hochschullehrer in 
den Senaten und über die Wahl und Abwahl der Rekto-
ratsmitglieder richteten, wies die Kammer des  Verfas-
sungsgerichtshofs mit Beschlüssen vom 23.  Mai  2022 
(1 VB 33/18) und 24. Mai 2022 (1 VB 26/19) als unzulässig 
zurück. Gelegenheit zur Auslegung des Landesgrund-
rechts auf Erziehung und Ausbildung in Art. 11 Abs. 1 LV 
gab dem Verfassungsgerichtshof die im Ergebnis er-
folglose Verfassungsbeschwerde gegen Studiengebüh-
ren für Internationale Studierende (Urteil vom 10. Okto-
ber 2022 – 1 VB 29/18). Seit einiger Zeit werden viele 
Landesverfassungsgerichte und auch das Bundes
verfassungsgericht mit Verfassungsbeschwerden ge-
gen Entscheidungen in Ordnungswidrigkeitenverfahren 
wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen befasst. In 
einem dieser Verfahren hob der Verfassungsgerichtshof 
Entscheidungen des Amtsgerichts Mannheim und des 
Oberlandesgerichts Karlsruhe wegen eines Verstoßes 

 
Wichtige Entscheidungen 
in der Wahlperiode 
21. Juli 2021 bis 20. Juli 2024
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1.	 Befangenheit einer Richterin des 
Verfassungsgerichtshofs, die in ihrem Hauptamt 
Rechtsanwältin ist

	 (Beschluss vom 27.9.2021 – 1 VB 85/17 –)

I. Im Verfassungsbeschwerdeverfahren wird die  Be-
schwerdeführerin durch die Kanzlei vertreten, in der 
Richterin Fridrich Partnerin ist. Bearbeitet wird das 
Verfahren von einem weiteren Partner der Kanzlei. Rich-
terin Fridrich hat die dienstliche Erklärung abgegeben, 
sie erkläre sich gemäß § 12 Abs. 3 VerfGHG selbst  für 
befangen und bitte um Entscheidung über die Besorg-
nis der Befangenheit ihrer Person.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat die Selbstablehnung 
für begründet erklärt. Der von Richterin Fridrich ange- 
zeigte Sachverhalt begründet die Besorgnis der Befan-
genheit. Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin im 
Verfassungsbeschwerdeverfahren von einem Kanzlei-
kollegen der Richterin Fridrich vertreten wird, ist aus 
Sicht eines verständigen Dritten geeignet, Zweifel an 
deren Unvoreingenommenheit zu begründen. Zwar ist 
nach § 11 Abs. 2 VerfGHG ein Richter des Verfassungs-
gerichtshofs nicht mit der Folge eines Ausschlusses von 
der Ausübung seines Richteramts am Verfahren im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 VerfGHG »beteiligt«, wenn er 
»wegen … seines Berufes … oder aus einem ähnlich all-
gemeinen Grunde am Ausgang des Verfahrens interes-

siert ist«. Die Beziehung der Richterin Fridrich zum 
Gegenstand der Verfassungsbeschwerde geht jedoch 
über eine solche allgemeine, in der Regel keine Besorg-
nis der Befangenheit auslösende »Beteiligung« hinaus. 
Richterin Fridrich befindet sich aufgrund der gemeinsa-
men Kanzleizugehörigkeit in einem besonderen beruf
lichen Näheverhältnis zum Verfahrensbevollmächtigten 
der Beschwerdeführerin und wird daher von außen als 
in deren Lager stehend wahrgenommen. Darüber hinaus 
war das zur Entscheidung stehende Verfahren bereits 
Gegenstand kanzleiinterner Gespräche, an denen Rich-
terin Fridrich teilgenommen hat. Daher besteht trotz 
der von Richtern des Verfassungsgerichtshofs zu erwar
tenden inneren Unabhängigkeit und Distanz aus Sicht 
eines verständigen Verfahrensbeteiligten Anlass, an der 
Unvoreingenommenheit der Richterin zu zweifeln.

gegen das Recht des Beschwerdeführers auf ein faires 
Verfahren auf (Urteil vom 16. Januar 2023 – 1 VB 38/18). 
Zahlreiche Verfassungsbeschwerden, die oft mit Eilan-
trägen verbunden waren, betrafen das Glücksspielrecht. 
Mit Urteil vom 2. März 2023 (1 VB 98/19 und 1 VB 156/21) 
hob der Verfassungsgerichtshof Beschlüsse des Ver-
waltungsgerichtshofs Baden-Württemberg wegen einer 
Verletzung des Rechts der Beschwerdeführer in ihrem 
Recht auf einen chancengleichen Zugang zu einer 
begrenzt zugänglichen beruflichen Tätigkeit aus Art. 2 
Abs. 1 LV i. V. m. Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG auf. Ver-
fassungsbeschwerden gegen das sogenannte glücks
spielrechtliche Trennungsgebot wurden als unbegründet 
zurückgewiesen (Urteil vom 2. August 2023 – 1 VB 88/19 
und 1 VB 95/19).

Auf einen Normenkontrollantrag des Verwaltungs
gerichts Freiburg erklärte der Verfassungsgerichtshof 
mit Urteil vom 22. April 2024 (1 GR 60/20 u. a.) Son
derregelungen über die Besoldung von Professoren 
der  Dualen Hochschule Baden-Württemberg, die auf 
die  Umwandlung der früheren Berufsakademien in 

die  Duale Hochschule zurückgingen, für verfassungs
mäßig. Für mit dem allgemeinen Gleichheitssatz der 
Landesverfassung unvereinbar erklärte der Verfassungs-
gerichtshof auf Vorlage des Verwaltungsgerichts Sigma-
ringen Regelungen zum kinderbezogenen Familienzu-
schlag von Beamten des Landes in Teilzeit (Urteil vom 
12. Juli 2024 – 1 GR 24/22). Als unzulässig wies der 
Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 22.  Juli  2024 
(1 GR 69/22) kommunale Normenkontrollanträge betref-
fend die Genehmigungspflicht des Erwerbs land- oder 
forstwirtschaftlicher Grundstücke durch Gemeinden 
zurück.

Einzeldarstellung
Die folgende Zusammenstellung orientiert sich an 
den  Pressemitteilungen des Verfassungsgerichtshofs, 
die weiterhin auf seiner Homepage eingestellt sind  
(verfgh.baden-wuerttemberg.de/de/presse-und-service/
pressemitteilungen); die Texte der Pressemitteilungen 
sind geringfügig redaktionell überarbeitet worden.
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2.	 Erfolgloser Eilantrag der AfD-Landtagsfraktion 
gegen die Konstituierung des Kuratoriums 
der Landeszentrale für politische Bildung Baden-
Württemberg

	 (Kammerbeschluss vom 22.11.2021 – 1 GR 159/21 –)

I. Die Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württem-
berg wendet sich mit einem Eilantrag gegen die für 
Dienstag, den 23. November 2021, geplante Konstituie-
rung des Kuratoriums der Landeszentrale für politische 
Bildung. Sie beantragt vor dem Verfassungsgerichts-
hof, den Antragsgegnern vorläufig zu untersagen, das 
Kuratorium ohne die von ihr vorzuschlagenden Mitglie-
der zu konstituieren oder sich konstituieren zu lassen. 

Der Landtag von Baden-Württemberg nahm in seiner 
Plenarsitzung vom 7. Oktober 2021 die Wahl für die von 
ihm vorzuschlagenden Mitglieder des Kuratoriums für 
die Dauer der aktuellen Legislaturperiode vor. Dabei 
stimmte er den Wahlvorschlägen aller Fraktionen mit 
Ausnahme des Wahlvorschlags der Antragstellerin 
mehrheitlich zu. Der Wahlvorschlag der Antragstellerin 
blieb auch in der Plenarsitzung vom 11. November 2021 
erfolglos. Daraufhin berief die Präsidentin des Landtags 
die vorgeschlagenen 15 Abgeordneten in das Kurato
rium der Landeszentrale.

Die Fraktion der AfD im Landtag ist der Auffassung, dass 
ihr organschaftliches Recht auf Gleichbehandlung der 
Fraktionen (Art. 27 Abs. 3 LV) dadurch verletzt werde, 
dass das Kuratorium ohne die von ihr vorgeschlagenen 
Mitglieder konstituiert werden solle. Die  parlamentari-
sche Mehrheit sei nicht befugt,  Kandidaten einer vor-
schlagsberechtigten Fraktion nach ihrem Belieben ab-
zulehnen; insoweit stehe einer vorschlagsberechtigten 
Fraktion eine Beurteilungsprärogative zu, die durch die 
Mehrheit des Parlaments zu beachten sei.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass 
der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
unzulässig ist. Zur Unzulässigkeit des Antrags führt 
bereits, dass die Antragstellerin noch kein Hauptsache-
verfahren beim Verfassungsgerichtshof anhängig ge-
macht hat. Sie hat bislang lediglich das vorliegende 
Eilrechtsschutzbegehren eingereicht, jedoch kein Organ-
streitverfahren in der Hauptsache. Nach der Recht
sprechung des Verfassungsgerichtshofs ermöglicht 
§  25 Abs. 1 VerfGHG – im Unterschied zu § 32 Abs.  1 
BVerfGG, der nur einen »Streitfall« voraussetzt – nicht 
den Erlass einer isolierten einstweiligen Anordnung. 
Überdies dient die von der Antragstellerin begehrte 

vorläufige Regelung nicht der Sicherung des Rechts-
schutzziels eines künftigen Organstreitverfahrens. In 
einem künftigen Organstreitverfahren könnte es in ers-
ter Linie um die Frage gehen, ob in der unterbliebenen 
Wahl der von der Antragstellerin vorgeschlagenen 
Abgeordneten für die Vorschlagsliste zur Besetzung 
des Kuratoriums eine Verletzung von Fraktionsrechten 
liegt. Die Wahl als solche wird jedoch durch die Konsti-
tuierung des Kuratoriums, die mit dem Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Anordnung verhindert werden soll, 
nicht betroffen. Sie bleibt weiterhin möglich, insbe
sondere sind die von der Antragstellerin beanspruch-
ten  zwei Kuratoriumsplätze weiterhin frei. Soweit die 
Antragstellerin wohl auch ein Recht auf Mitwirkung an 
der Tätigkeit des Kuratoriums geltend macht, dient die 
Verhinderung der Konstituierung des Kuratoriums eben-
falls nicht der Sicherung dieses Mitwirkungsrechts. Ein 
Gremium, das nicht zusammentritt, eröffnet auch keine 
Mitwirkungsmöglichkeit. Zudem steht der Zulässigkeit 
des Antrags  entgegen, dass die Voraussetzungen für 
den Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht substan-
tiiert dargelegt wurden. Die Antragstellerin legt nicht 
konkret dar, aus welchen Gründen eine (jedenfalls vor-
läufige) Tätigkeit des Kuratoriums ohne die von ihr vor-
geschlagenen Mitglieder zu einem schweren Nachteil 
oder anderen wichtigen Grund führte, welche die vor-
läufige Untersagung der Konstituierung des Gremiums 
rechtfertigen könnte. Ungeachtet dessen fiele eine vor-
zunehmende Folgenabwägung zulasten der Antragstel-
lerin aus. Ihr Interesse an einem Unterbinden der Auf-
nahme der Kuratoriumsarbeit ohne die Mitwirkung der 
von ihr vorgeschlagenen Abgeordneten hat gegenüber 
dem Interesse an einer zeitnahen  Funktionsfähigkeit 
des Kuratoriums und damit der Landeszentrale für poli-
tische Bildung insgesamt zurückzutreten. Dass die 
Antragstellerin während des Zeitraums bis zu einer Ent-
scheidung über ein (einzuleitendes) Hauptsacheverfah-
ren im Kuratorium nicht vertreten sein wird, ist ihr grund-
sätzlich zumutbar.
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I. Der Landtag von Baden-Württemberg fasste in seiner 
Sitzung vom 14. Oktober 2020 Beschlüsse über:

a.	 die Feststellung des Bestehens und Andauerns ei-
ner Naturkatastrophe nach Artikel 84 Absatz 3 der 
Verfassung des Landes Baden-Württemberg sowie 
§ 18 Absatz 6 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung 
für Baden-Württemberg,

b.	 das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Fest-
stellung einer Naturkatastrophe, der Höhe der Aus-
nahmekomponente und zur Festlegung eines Til-
gungsplans nach § 18 Absatz 6 der Landeshaus-
haltsordnung für Baden-Württemberg und

c.	 das Gesetz über die Feststellung eines Zweiten 
Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-
Württemberg für die Haushaltsjahre 2020/21.

Die Antragstellerin wandte sich gegen die Landes
regierung und den Landtag. Sie machte eine Verletzung 
beziehungsweise Gefährdung des Budgetrechts des 
Landtags durch die genannten Landtagsbeschlüsse 
sowie durch das Einbringen des Gesetzesentwurfs über 
den Zweiten Nachtragshaushalt geltend. Zur Begrün-
dung führte sie im Wesentlichen aus, den Organstreit 
als Landtagsfraktion in Prozessstandschaft für den Land-
tag zu führen. Im September und Oktober 2020 habe 
objektiv keine »Naturkatastrophe« im Sinne von Art. 84 
Abs. 3 Satz 1 und 2 LV vorgelegen, die eine (weitere) 
Schuldenaufnahme rechtfertige. Zwar komme eine 
echte Epidemie ohne Weiteres als Naturkatastrophe in 
Betracht; die Furcht vor den für möglich gehaltenen Fol-
gen der unter Umständen zu besorgenden Ausbreitung 
einer Krankheit sei jedoch keine Naturkatastrophe im 
haushaltsrechtlichen Sinn. Die hohen Kosten, die Lan-
desregierung und Landtagsmehrheit beklagten, seien 
nicht das Ergebnis einer Epidemie, sondern der gegen 
das mögliche Ausbrechen einer Epidemie bislang ergrif-
fenen Maßnahmen. Selbst wenn eine Naturkatastrophe 
vorläge, erwiesen sich die angegriffenen Maßnahmen 
als verfassungswidrig; denn die neu aufzunehmenden 
Kredite dürften ausschließlich für die Bewältigung dieser 

Naturkatastrophe verwendet werden und nicht für all-
gemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung oder 
Infrastrukturmodernisierung. 

II. Der Verfassungsgerichtshof hat den Antrag als unzu-
lässig zurückgewiesen. 

1. Soweit sich die Antragstellerin gegen das Einbringen 
des Haushaltsentwurfs durch die Landesregierung 
wendet, fehlt ihr die erforderliche Antragsbefugnis. Eine 
Rechtsverletzung des Landtags ist insoweit von vorn-
herein ausgeschlossen. Die Antragstellerin rügt ledig-
lich den Inhalt der Gesetzesvorlage der Landesregie-
rung und beanstandet insbesondere zu hohe Aus
gaben  und Kreditermächtigungen. Es besteht jedoch 
keine Verpflichtung des Landtags, das Haushaltsgesetz 
in der von der Landesregierung vorgeschlagenen Form 
zu verabschieden. Ob und inwieweit die Antragstelle-
rin  Rechte des Landtags prozessstandschaftlich auch 
gegen diesen selbst geltend machen kann, kann hier 
dahingestellt bleiben. 

2. Die Antragstellerin hat die von ihr geltend gemachte 
Rechtsverletzung des Landtags durch die angegriffe-
nen Parlamentsbeschlüsse nicht hinreichend substanti-
iert vorgebracht. Sie stützt sich im Kern auf die Behaup-
tung, dass zum Zeitpunkt der verfahrensgegenständli-
chen Beschlüsse des Landtags keine Naturkatastrophe 
im haushaltsrechtlichen Sinn vorgelegen habe, ohne 
diese Annahme hinreichend substantiiert zu begründen. 
Die Antragstellerin setzt sich nicht mit dem  Begriff 
und  den näheren Voraussetzungen einer »Naturkata
strophe« im verfassungsrechtlichen Sinne auseinander. 
Zwar gesteht sie zu, dass auch Massenerkrankungen 
unter diesen Begriff fallen können, entwickelt aber kei-
nen normativen Maßstab, anhand dessen das konkrete 
Vorliegen oder Fehlen einer Naturkatastrophe erkannt 
werden könnte, und fragt auch nicht nach etwaigen 
Einschätzungsprärogativen des Landtags. Die Ausfüh-
rungen der Antragstellerin übergehen, dass die in 
Baden-Württemberg ergriffenen Maßnahmen zur Be-

3.	 Erfolgloses Organstreitverfahren der AfD-Fraktion 
gegen Beschlüsse und Gesetzesvorlagen im 
Zusammenhang mit dem Zweiten Nachtrag zum 
Staatshaushalt für die Haushaltsjahre 2020/21 und 
der Kreditaufnahme unter Rückgriff auf die 
Naturkatastrophenklausel 

	 (Urteil vom 20.1.2022 – 1 GR 37/21 –)
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4.	 Erfolgloses Organstreitverfahren der AfD-
Landtagsfraktion gegen die Landesregierung 
und gegen den Landtag wegen der Gesetzesvorlage 
über den Dritten Nachtrag zum Staatshaushalt 
des Landes für das Haushaltsjahr 2021 

	 (Kammerbeschluss vom 20.1.2022 – 1 GR 128/21 –)

I. Die Antragstellerin hatte mit ihrem Antrag das Einbrin-
gen des Gesetzes über den Dritten Nachtragshaushalt 
für das Jahr 2021 im Hinblick auf die darin ermöglichte 
Kreditaufnahme insbesondere unter Rückgriff auf die 
Ausnahmeregelung für den Fall einer Naturkatastrophe 
beanstandet. Nach Auffassung der Antragstellerin ver-
letzt dieser Gesetzesentwurf das Budgetrecht des Land-
tags. 

II. Der Verfassungsgerichtshof hat den Antrag als unzu-
lässig zurückgewiesen. Der Antragstellerin fehlt die 
erforderliche Antragsbefugnis. Eine Rechtsverletzung 
des Landtags, die von einer Fraktion in Prozessstand-
schaft geltend gemacht werden könnte, ist von vornhe-
rein ausgeschlossen. Die Antragstellerin rügt lediglich 
den Inhalt der Gesetzesvorlage der Landesregierung 

und beanstandet insbesondere zu hohe Ausgaben und 
Kreditermächtigungen. Es besteht jedoch keine Ver-
pflichtung des Landtags, das Haushaltsgesetz in der 
von der Landesregierung vorgeschlagenen Form zu ver-
abschieden. Der Landtag ist zur Änderung der Haus-
haltsvorlage grundsätzlich berechtigt; insbesondere 
steht es ihm offen, Ausgaben zu kürzen oder Haushalts-
titel zu streichen.

kämpfung der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus auf 
die Ausrufung der Pandemielage durch die WHO am 
11. März 2020 folgten und von einer Vielzahl fachwissen-
schaftlicher Stellungnahmen insbesondere, aber nicht 
nur des Robert-Koch-Instituts begleitet wurden, die sich 
intensiv mit der Verbreitung und Gefährlichkeit des 
SARS-CoV-2-Virus befasst haben und dabei nahezu 
einhellig zur Annahme einer Pandemie gelangt sind. Ein 
Antrag auf Einleitung eines Organstreitverfahrens, der 
nachträglich das Vorliegen einer »Massenepidemie« in 
Zweifel zieht, hätte sich mit dem zum Antragszeitpunkt 
vorherrschenden Erkenntnisstand in den zuständigen 
Fachwissenschaften auseinandersetzen müssen und 
sich nicht auf vereinzelte und selektiv herangezogene 
Quellen beschränken dürfen. Auch soweit die Antrag-
stellerin geltend macht, der angegriffene Gesetzes

beschluss über den Zweiten Nachtragshaushalt sei ver-
fassungswidrig, weil die aufgenommenen Mittel der 
Finanzierung »anderer, coronafremder Ziele« dienten, 
fehlt es an einer hinreichenden Begründung. In der An-
tragsschrift wird diese Behauptung nur mit wenigen 
Worten vorgetragen; insbesondere der pauschale Hin-
weis auf eine Stellungnahme des Landesrechnungshofs 
führt nicht weiter. Schließlich ist die Begründung des 
Organstreits auch insoweit nicht hinreichend sub
stantiiert, als die Antragstellerin beklagt, das Land wer-
de durch den Zweiten Nachtragshaushalt auf Jahrzehn-
te überschuldet; hier fehlt es insbesondere an jeder 
Auseinandersetzung mit der Regelung des Art. 84 
Abs.  3  Satz 6 LV, wonach die Rückführung der bewil
ligten Ausnahmekredite binnen eines angemessenen 
Zeitraums zu erfolgen habe.
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I. Mit Beschluss vom 22. November 2017 hatte das 
Oberlandesgericht eine Beschwerde, welche die Be-
schwerdeführerin gegen die Versagung der nach dem 
Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG) erforderli-
chen Genehmigung für den Erwerb landwirtschaftlicher 
Grundstücke erhoben hatte, zurückgewiesen und die 
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen. Die Beschwerde-
führerin hat gerügt, dass der angegriffene Beschluss 
ihre Handlungsfreiheit im Bereich der Eigentumsord-
nung nach Art. 2 Abs. 1 LV i. V. m. Art. 2 Abs. 1, 14 Abs. 1 
GG verletze, indem er die Versagung der Genehmigung 
des Grundstückskaufvertrags bestätige. Die Nicht
zulassung der Rechtsbeschwerde verletze zudem ihr 
Recht  auf den gesetzlichen Richter nach Art. 2 Abs. 1 
LV i. V. m. Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG.

II. Die Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss 
des Oberlandesgerichts ist, soweit die Beschwerde
führerin eine Verletzung ihres Rechts auf den gesetz
lichen Richter rügt, zulässig und begründet.

Die Beschwerdeführerin ist als juristische Person des 
Privatrechts beschwerdefähig. Nach § 55 Abs. 1 VerfGHG 
ist »jeder« beschwerdefähig, der Träger des von ihm 
geltend gemachten Rechts sein kann. Voraussetzung 
für die Beschwerdefähigkeit ist damit die Grundrechts-
fähigkeit. Diese richtet sich auch für die Grundrechte 
der Landesverfassung nach Art. 19 Abs. 3 GG, da die 
Verweisung auf die Grundrechte des Grundgesetzes in 
Art. 2 Abs. 1 LV auch diese Regelung erfasst und dadurch 
in Landesverfassungsrecht transferiert. Demnach gel-
ten Grundrechte auch für inländische juristische Perso-
nen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar 
sind. Dies ist bei den hier mit der Verfassungsbeschwer-
de geltend gemachten Grundrechten der Fall. Unerheb-
lich ist, dass die Beschwerdeführerin ihren Sitz nicht 
in Baden-Württemberg hat. So wie die als »Deutschen-
Grundrechte« formulierten Grundrechte des Grund
gesetzes auch nach ihrer landesverfassungsrechtlichen 
Rezeption allen Deutschen Grundrechtsschutz gewäh-

ren und sich nicht nur auf Angehörige des Landes 
beziehen, erfasst auch das Merkmal der »inländischen« 
juristischen Person aus Art. 19 Abs. 3 GG nach seiner 
Übernahme in Landesrecht alle Organisationen mit Sitz 
in der Bundesrepublik Deutschland. 

Art. 2 Abs. 1 LV i.V.m. Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG gewähr-
leistet dem Einzelnen das Recht auf den gesetzli-
chen  Richter. Dieser ergibt sich aus dem Gerichts
verfassungsgesetz, den Prozessordnungen sowie den 
Geschäftsverteilungs- und Besetzungsregelungen des 
Gerichts. Der gesetzliche Richter kann auch dadurch 
entzogen werden, dass ein Gericht der gesetzlich vor-
gesehenen Pflicht zur Zulassung eines Rechtsmit-
tels  nicht nachkommt. Das Oberlandesgericht hat die 
Zurückweisung der Beschwerde und damit die Bestäti-
gung der Versagung der Genehmigung nach § 7 Abs. 1 
Nr. 1 ASVG tragend darauf gestützt, dass die Beschwer-
deführerin zum einen kein anerkannter Naturschutzver-
band i. S. d. § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) 
sei und zum anderen weder der Erwerb des Grund-
stücks noch ihr Projekt mit öffentlichen Mitteln finan
ziell gefördert werde. Hinsichtlich beider Aspekte ergibt 
sich aus der angegriffenen Entscheidung nicht hinrei-
chend nachvollziehbar, warum die Rechtsbeschwerde 
nicht zugelassen worden ist, obwohl die Zulassung 
nahegelegen hätte. Als Folge der Aufhebung des 
Beschlusses, soweit er die Nichtzulassung der Rechts-
beschwerde betrifft, muss das Oberlandesgericht Karls-
ruhe über die Zulassung der Rechtsbeschwerde erneut 
entscheiden.

5.	 Teilweise erfolgreiche Verfassungsbeschwerde 
gegen eine Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Karlsruhe in einem Verfahren wegen Versagung 
einer grundstücksverkehrsrechtlichen  
Genehmigung

	 (Urteil vom 3.2.2022 – 1 VB 85/17 –)
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6.	 Erfolgreicher Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung wegen des vorläufigen Weiterbetriebs 
einer Spielhalle   
(Kammerbeschluss vom 15.3.2022 – 1 VB 156/21 –)

I. Die Beschwerdeführerin wendet sich mit ihrer Verfas-
sungsbeschwerde gegen zwei verwaltungsgerichtliche 
Entscheidungen in einem auf vorläufige Duldung einer 
Spielhalle gerichteten einstweiligen Rechtsschutz-
verfahren und begehrt den Erlass einer einstweiligen 
Anordnung durch den Verfassungsgerichtshof. Sie 
betreibt in Mosbach eine Spielhalle, in deren näherem 
Umkreis sich ein Gymnasium sowie die Spielhalle einer 
anderen Betreiberin befinden. 

Im April 2021 beantragte die Beschwerdeführerin bei 
der Großen Kreisstadt Mosbach für ihre Spielhalle 
die Erteilung einer Betriebserlaubnis ab dem 1. Juli 2021; 
zuvor war ihr eine bis zum 30. Juni 2021 befristete 
Erlaubnis erteilt worden. Den Antrag lehnte die Stadt ab 
und erteilte gleichzeitig der nahe gelegenen Konkur-
renzspielhalle eine glücksspielrechtliche Erlaubnis.

Die Beschwerdeführerin erstrebte vor dem Verwal-
tungsgericht Karlsruhe die Erteilung einer einstweiligen 
Duldung des Weiterbetriebs ihrer Spielhalle im Wege 
des Eilrechtsschutzes. Dies lehnte das Gericht mit dem 
hier angegriffenen Beschluss vom 23. August 2021 ab. 
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg wies 
mit dem hier ebenfalls angegriffenen Beschluss vom 
7.  Oktober 2021 die Beschwerde der Beschwerdefüh
rerin gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts 
zurück. Der begehrten Erteilung einer Erlaubnis stehe 
jedenfalls der Versagungsgrund des § 42 Abs. 3 LGlüG 
wegen der Nähe zu einem Gymnasium entgegen. Die 
Voraussetzungen des § 51 Abs. 5 Satz 5 LGlüG würden 
von der Spielhalle der Beschwerdeführerin nach der im 
gerichtlichen Eilverfahren vorzunehmenden summari-
schen Prüfung der Sach- und Rechtslage nicht erfüllt. 
Denn der Betrieb der Spielhalle sei nicht mehr von einer 
Erlaubnis gedeckt; eine »nahtlose Fortschreibung« der 
Erlaubnis sei nicht mehr möglich. Denn der von § 51 
Abs. 5 Satz 5 LGlüG vermittelte Bestands- und Vertrau-
ensschutz entfalle mit »Eintritt« erlaubnisfreier Zeiten. 
Dies sei mit Ablauf der bis zum 30. Juni 2021 gültigen 
Erlaubnis der Fall gewesen. Der Betrieb sei auch nicht 
darüber hinaus aktiv geduldet worden. Gewähre die 
zuständige Behörde von sich aus keine aktive Duldung 
hinsichtlich des Weiterbetriebs einer Spielhalle, obliege 
es dem Antragsteller, eine dahingehende (vorläufige) 
Verpflichtung der Behörde vor Ablauf der Gültigkeit 
einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis im Wege des 

einstweiligen Rechtsschutzes anzustreben, da nur hier-
über eine »nahtlose Fortschreibung« der innegehabten 
Erlaubnis denklogisch möglich bleibe. Den entsprechen-
den Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschut-
zes habe die Beschwerdeführerin jedoch erst (kurz) 
nach Ablauf ihrer bis zum 30. Juni 2021 befristeten 
Erlaubnis gestellt. Sei die Legalisierung des Spielhallen-
betriebs mittels einer Erlaubnis unterbrochen und liege 
damit keine »nahtlose Fortschreibung« der Erlaubnis 
nach § 33i GewO vor, bedürfe es für den Wiederbetrieb 
der zwischenzeitlich eingestellten Spielhalle einer neuen 
Erlaubnis, in deren Rahmen § 42 Abs. 3 LGlüG unge-
schmälert zur Anwendung komme.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat die Große Kreisstadt 
Mosbach im Wege einer einstweiligen Anordnung ver-
pflichtet, den Betrieb der Spielhalle durch die Beschwer-
deführerin bis zur Entscheidung über das vorliegende 
Verfassungsbeschwerdeverfahren zu dulden.

Die vorliegende Verfassungsbeschwerde ist weder 
vornherein unzulässig, noch offensichtlich unbegründet. 
Sind somit deren Erfolgsaussichten offen, kommt es für 
den Erlass der einstweiligen Anordnung entscheidend 
auf die Folgenabwägung an.

Aus dem Vorbringen der Beschwerdeführerin ergibt 
sich, dass der Erlass einer einstweiligen Anordnung zur 
Abwehr eines schweren Nachteils erforderlich ist. Ein 
weiterer Betrieb der Spielhalle ohne die mit dem vor
liegenden Eilantrag erstrebte Duldung scheidet ange-
sichts der Gefahr von ordnungswidrigkeiten- und/oder 
strafrechtlichen Konsequenzen aus. Ohne den begehr-
ten Ausspruch der vorläufigen Duldung des Weiterbe-
triebs wäre die Beschwerdeführerin deshalb gezwun-
gen, die Spielhalle weiterhin geschlossen zu lassen. 
Dies würde erhebliche wirtschaftliche Folgen bedeuten, 
die durch eine der Verfassungsbeschwerde stattgeben-
de Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr (gänz-
lich) beseitigt werden könnten. Dies gilt insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass die Beschwerdeführerin nur 
noch die hier betroffene Spielhalle betreibt und über 
keine weiteren Einnahmequellen verfügt. Ohne eine vor-
läufige Öffnung des Spielhallenbetriebs wäre das noch 
vorhandene Vermögen binnen weniger Monate aufge-
braucht, so dass die weiterhin monatlich anfallenden 
Kosten durch die Beschwerdeführerin nicht mehr getra-
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gen werden könnten und diese dadurch in ihrer Existenz 
gefährdet wäre. Demgegenüber erweisen sich die Fol-
gen, die die Stadt Mosbach bei einem Erlass einer einst-
weiligen Anordnung zu tragen hätte, falls die  Verfas-
sungsbeschwerde später keinen Erfolg hätte, von gerin-
gerem Gewicht. Auch die Verwirklichung der aus Sicht 
des Gesetzgebers überragenden Ziele der Verhinderung 
der Spiel- und Wettsucht sowie des Jugendschutzes hat 
bis zur Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde 
gegenüber den Interessen der Beschwerdeführerin 

zunächst zurückzutreten. Denn durch den vorläufigen 
Fortbetrieb der Spielhalle droht keine derart gravierende 
Gefährdung des Gemeinwohls, dass eine sofortige 
Einstellung des Spielhallenbetriebs erforderlich und 
eine  vorläufige Fortführung nicht  hinzunehmen wäre. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 
Spielhallenbetrieb am bisherigen Standort bereits seit 
dem  Jahr 2008 erfolgt, zuletzt aufgrund einer bis zum 
30. Juni 2021 befristeten Erlaubnis.

7.	 Erfolgloses Organstreitverfahren der AfD-Fraktion 
gegen die Hausordnung des Landtags

	 (Urteil vom 4.4.2022 – 1 GR 69/21 –)

I. Die Fraktion der AfD im 17. Landtag von Baden-Würt-
temberg wendet sich mit einem Organstreitverfahren 
gegen Regelungen der Hausordnung des Landtags von 
Baden-Württemberg vom 25. September 2019 in der 
Fassung vom 10. Februar 2021. Darin ist unter anderem 
vorgesehen, dass Mitarbeiter der Fraktionen und Abge-
ordneten erst nach Durchführung einer polizeilichen 
Zuverlässigkeitsüberprüfung durch das Landeskriminal-
amt uneingeschränkten Zugang zu den Räumlichkeiten 
des Landtags erhalten. Die Fraktion der AfD im Landtag 
ist der Auffassung, dass die Regelungen ihre organ-
schaftlichen Rechte verletzen, da die Zuverlässigkeits-
überprüfung zu einer permanenten erkennungsdienst-
lichen Überwachung der Mitarbeiter führe und ihre 
Tätigkeit als Fraktion durch die eingeschränkten Zu-
trittsrechte für nicht (erfolgreich) überprüfte Mitarbeiter 
beeinträchtigt werde.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat den Antrag als nicht 
begründet zurückgewiesen. Die in §§ 11 ff. Hausordnung 
vorgesehene Zuverlässigkeitsüberprüfung von Mitar-
beitern beeinträchtigt zwar den aus Art. 27 Abs. 3 LV 
abgeleiteten Fraktionsstatus der Antragstellerin. Diese 
Beeinträchtigung ist jedoch durch den von der Antrags-
gegnerin mit der Ausübung ihres Hausrechts gemäß 
Art. 32 Abs. 2 Satz 1 LV bezweckten Schutz von Leib und 
Leben der Abgeordneten sowie aller im Landtag anwe-
senden Personen gerechtfertigt. Die organschaftlichen 
Rechte der Antragstellerin sind durch den Erlass der 
streitgegenständlichen Regelungen der Hausordnung 
daher nicht verletzt. 

Der Fraktionsstatus wird mittelbar dadurch beeinträch-
tigt, dass die Antragstellerin und ihre Mitglieder durch 
die potentiell eingeschränkte Zutrittsberechtigung nicht 
mehr vollumfassend und nach eigenem Ermessen auf 
die Unterstützung ihrer Mitarbeiter in den Liegenschaf-

ten des Landtags zurückgreifen können. Diese Beein-
trächtigung durch die eingeschränkte Einsetzbarkeit 
von Mitarbeitern wird noch verstärkt durch mögliche 
Erschwernisse bei der Auswahl und Gewinnung zukünf-
tiger Mitarbeiter. Soweit die Antragstellerin eine perma-
nente erkennungsdienstliche Überwachung unmittel-
bar der betroffenen Mitarbeiter und mittelbar der sie 
beschäftigenden Fraktionen und Abgeordneten be-
fürchtet, gibt die streitgegenständliche Maßnahme der 
Antragstellerin – der Erlass der §§ 11 ff. Hausordnung – 
hierfür jedoch keine Anhaltspunkte.

Die festgestellte Beeinträchtigung des Fraktionsstatus 
ist durch den Schutz gegenläufiger Verfassungsrechts-
güter gerechtfertigt. Die Antragsgegnerin war berech-
tigt, die angegriffenen Regelungen auf das ihr durch 
Art. 32 Abs. 2 Satz 1 LV zugewiesene Hausrecht zu stüt-
zen. Die Anknüpfung an den unbestimmten Rechtsbe-
griff der Zuverlässigkeit ist dabei nicht zu beanstanden, 
da dieser Rechtsbegriff durch Sinn und Zweck der 
streitgegenständlichen Regelungen, Gefahren für Leib 
und Leben der Abgeordneten sowie aller im Landtag 
Anwesenden abzuwehren, hinreichend konkretisierbar 
ist. Auch im Übrigen sind die Regelungen der §§ 11 ff. 
Hausordnung i. V. m. den Ausführungsbestimmungen der 
Antragsgegnerin als hinreichend bestimmt anzusehen. 
Insbesondere geben sie die Abläufe der Zuverlässig-
keitsüberprüfung und die in ihrem Rahmen heranzuzie-
henden polizeilichen Erkenntnisse hinreichend deutlich 
zu erkennen. Die Beschränkung der Statusrechte der 
Abgeordneten und der daraus abgeleiteten Fraktions-
rechte muss dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
Rechnung tragen und insbesondere einen angemesse-
nen Ausgleich zwischen der bezweckten Sicherheit in 
den Räumen des Parlaments einerseits und den damit 
kollidierenden Statusrechten andererseits wahren. Die 
§§ 11 ff. Hausordnung genügen diesen Anforderungen. 
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Insbesondere entsprechen sie dem Verhältnismäßig-
keitsgebot im engeren Sinne (Angemessenheit), da die 
eingesetzten Mittel nicht außer Verhältnis zur Schwere 
der Beeinträchtigung stehen. Für die grundsätzliche 
Angemessenheit einer auf das Hausrecht gestützten 
Zuverlässigkeitsüberprüfung spricht zunächst die eher 
schwach ausgeprägte Intensität der – ohnehin nur mit-
telbaren – Beeinträchtigung des Fraktionsstatus. Die 
betroffene Fraktion und ihre Mitglieder können in den 
ihnen vom Landtag zur Verfügung gestellten Büroräu-
men weiter uneingeschränkt auf die Unterstützung 
nicht (erfolgreich) zuverlässigkeitsüberprüfter Mitarbei-
ter zurückgreifen. Eine mittelbare Kontrolle der Fraktion 
beziehungsweise der Abgeordneten findet nicht statt, 

weil  die Zuverlässigkeitsüberprüfung nur über Daten-
bankauskünfte (Bestandsdaten) und nur bezogen 
auf die Person des Mitarbeiters erfolgt. Demgegenüber 
überwiegt grundsätzlich das hoch zu gewichtende Inte-
resse an der Sicherheit im Landtagsgebäude und damit 
verbunden der Funktionsfähigkeit des Parlaments. In 
diesem Lichte erscheinen auch die in der Ausführungs-
bestimmung genannten Regelbeispiele als angemes-
sen. Sie dienen zugleich als ermessenskonkretisierende 
Leitlinien, nach denen die Gefahrenlage, die zur  Fest-
stellung der Unzuverlässigkeit führen kann, den aus den 
genannten Regelbeispielen ableitbaren Gefahren zu-
mindest vergleichbar sein muss.

8. 	 Erfolglose Verfassungsbeschwerden 
gegen das Landeshochschulgesetz 

	 (Kammerbeschlüsse vom 23.5.2022 und 24.5.2022 – 1 VB 33/18 und 1 VB 26/19 -)

I. Die Beschwerdeführer sind überwiegend Hochschul-
lehrer und wandten sich im Verfahren 1 VB 33/18 gegen 
Bestimmungen des Landeshochschulgesetzes über die 
Wahl der Vertreter der Hochschullehrer in den Senaten 
der Hochschulen und im Verfahren 1 VB 26/19 gegen 
Bestimmungen über die Wahl und Abwahl der Rekto-
ratsmitglieder der Hochschulen. 

Der Senat einer Hochschule setzt sich aus Vertretern 
der verschiedenen Mitgliedergruppen der Hochschule 
(Hochschullehrer, akademische Mitarbeiter, Studenten, 
Doktoranden und sonstige Mitarbeiter) zusammen und 
ist das zentrale Beschlussorgan der Hochschule. Wäh-
rend bis zum Jahr 2018 die Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer im Senat wie die Vertreter der übrigen 
Gruppen durch hochschulweite Wahlen von sämtlichen 
Mitgliedern ihrer Gruppe gewählt wurden, sieht das 
Landeshochschulgesetz nun vor, dass die Senatsver
treter der Hochschullehrer jeweils durch ihre Fakultäten 
oder Sektionen gewählt werden. Die Beschwerdeführer 
im Verfahren 1 VB 33/18 rügten einen Verstoß gegen 
den Grundsatz der Gleichheit der Wahl. Überdies sahen 
sie ihr Recht auf freie wissenschaftliche Betätigung 
gefährdet.

Das Rektorat ist das zentrale Leitungsorgan der Hoch-
schule. Die Rektoratsmitglieder werden durch den Senat 
und durch den Hochschulrat, der mehrheitlich aus nicht 
hochschulangehörigen Mitgliedern besteht, gewählt. Im 
Senat verfügen die Hochschullehrer seit 2018 über eine 
Stimme mehr als alle anderen stimmberechtigten Mit-
glieder zusammen. Sofern ein Kandidat für das Amt des 
Rektoratsmitglieds in keinem der Wahlgänge die erfor-

derliche Mehrheit erhielt, sah das Landeshochschul
gesetz bis 2020 die Möglichkeit eines Losentscheids 
vor. Zur Abwahl eines Rektoratsmitglieds vor Ablauf der 
Amtszeit ist der Senat nur  im Falle einer Zwei-Drittel-
Mehrheit und nur im Einvernehmen mit dem Hochschul-
rat und dem Wissenschaftsministerium befugt. Dane-
ben sieht das Landeshochschulgesetz seit 2018 nunmehr 
aber vor, dass die Hochschullehrer durch eine grup
peninterne Abstimmung ein Rektoratsmitglied abwäh-
len können. Das Abwahlbegehren hat Erfolg, wenn die 
Mehrheit der Hochschullehrer für die Abwahl stimmt 
und diese Mehrheit auch in mindestens der Hälfte der 
Fakultäten oder Sektionen erreicht wird. Die Beschwer-
deführer im Verfahren 1 VB 26/19 sehen ihr Recht auf 
freie wissenschaftliche Betätigung gefährdet, weil sie 
nicht über effektive Kontrollrechte über das Rektorat 
verfügten.

II. Der Verfassungsgerichtshof wies beide Verfassungs-
beschwerden mangels ausreichender Darlegungen, dass 
Grundrechte verletzt sein könnten, zurück. Der  allge-
meine Gleichheitssatz des Grundgesetzes (Art. 3 Abs. 1), 
der auch Bestandteil der Verfassung des Landes Baden-
Württembergs ist (Art. 2 Abs. 1), lässt nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts bei Hoch-
schulwahlen Differenzierungen sowohl zwischen den 
einzelnen Mitgliedergruppen als auch innerhalb der ein-
zelnen Gruppen zu, soweit sie dem Charakter der Wahl 
Rechnung tragen und nicht auf sachfremden Erwägun-
gen beruhen. Auch das Grundrecht der Wissenschafts-
freiheit (Art. 20 Abs. 1 LV) schreibt dem Gesetzgeber 
keine bestimmte Hochschulorganisation vor. Solange er 
ein hinreichendes Maß an organisatorischer Selbstbe-
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I. Die Beschwerdeführerin wendet sich mit ihrer Ver
fassungsbeschwerde gegen eine Entscheidung des Ver-
waltungsgerichtshofs Baden-Württemberg in einem auf 
vorläufige Duldung einer Spielhalle gerichteten einst-
weiligen Rechtsschutzverfahren und begehrt den Erlass 
einer einstweiligen Anordnung durch den Verfassungs-
gerichtshof. Sie betrieb bis vor Kurzem zwei kleine Spiel-
hallen in Karlsruhe, in deren nähren Umkreis sich unter 
anderem mehrere Gymnasien sowie zahlreiche Spiel
hallen anderer Betreiberinnen befinden. Im April 2021 
beantragte die Beschwerdeführerin für die hier verfah-
rensgegenständliche Spielhalle (erneut) die Erteilung 
einer Betriebserlaubnis ab dem 1. Juli 2021; zuvor war ihr 
eine bis zum 30. Juni 2021 befristete Erlaubnis erteilt 
worden. Den Antrag lehnte die Stadt Karlsruhe nach 
Durchführung eines Auswahlverfahrens zwischen kon-
kurrierenden Betreiberinnen ab und ordnete die Schlie-

ßung der Spielhalle an; gleichzeitig erteilte sie für eine 
nahe gelegenen Spielhalle eine glücksspielrechtliche 
Erlaubnis.

Die Beschwerdeführerin erstrebte vor dem Verwaltungs-
gericht Karlsruhe die Erteilung einer einstweiligen Dul-
dung des Weiterbetriebs ihrer Spielhalle. Dies lehnte das 
Gericht mit Beschluss vom 21. März 2022 ab. Der Ver-
waltungsgerichtshof Baden-Württemberg wies mit dem 
hier angegriffenen Beschluss vom 9. August 2022 die 
dagegen erhobene Beschwerde zurück. Der begehrten 
Erteilung einer Erlaubnis stehe jedenfalls der Versa-
gungsgrund des § 42 Abs. 3 LGlüG wegen der Nähe zu 
unter anderem mehreren Gymnasien entgegen. Die Vor-
aussetzungen des § 51 Abs. 5 Satz 5 LGlüG würden von 
der Spielhalle nach der im gerichtlichen Eilverfahren 
vorzunehmenden summarischen Prüfung der Sach- und 

9.	 Erfolgreicher Antrag auf Erlass  
einer einstweiligen Anordnung wegen  
des vorläufigen Weiterbetriebs einer Spielhalle 
(Kammerbeschluss vom 5.9.2022 – 1 VB 63/22 –) 

stimmung der Grundrechtsträger der Wissenschaftsfrei-
heit sicherstellt, ist er frei, den Wissenschaftsbetrieb der 
Hochschulen nach seinem Ermessen zu regeln.

Vor diesem Hintergrund sah der Verfassungsgerichts-
hof die Verfassungsbeschwerde 1 VB 33/18 nicht als 
ausreichend begründet an. Durch die Wahl der Senats-
vertreter der Hochschullehrer in ihren Fakultäten wollte 
der Gesetzgeber die Fächerkulturen im Senat angemes-
sen repräsentieren und den Interessen der Fakultäten 
hinreichend Eingang in die Beratungen auf zentraler 
Ebene gewähren. Eine derartige pluralistische Zusam-
mensetzung des Hochschulsenats ist ein legitimer ge-
setzlicher Zweck, der geeignet sein kann, differenzie-
rende Wahlmodi zu rechtfertigen. Die Aufteilung der 
Senatssitze der Hochschullehrer unter den einzelnen 
Fakultäten hat der Gesetzgeber den Hochschulen selbst 
überantwortet; dabei können auch die unterschied
lichen Mitgliederzahlen der Fakultäten berücksichtigt 
werden. Gemessen an diesen Grundsätzen haben die 
Beschwerdeführer einen Verstoß gegen das Gleichbe-
handlungsgebot nicht nachvollziehbar dargelegt. Dass 
der neue Wahlmodus die Wissenschaftsfreiheit gefähr-
den könnte, war anhand der Verfassungsbeschwerde 
ebenfalls nicht erkennbar. 

Nach der gesetzlichen Zuständigkeitsregelung entfal-
len wesentliche wissenschaftsrelevante Entscheidungs-

befugnisse nicht auf den mehrheitlich aus Hochschul-
lehrern besetzten Hochschulsenat, sondern auf das 
Rektorat. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs 
vom 14. November 2016 (1 VB 16/15) müssen die Hoch-
schullehrer zum Zwecke der Kompensation über effek
tive Mitwirkungsrechte bei der Wahl und Abwahl der 
Rektoratsmitglieder verfügen. Zur Umsetzung dieses 
Urteils hat der Gesetzgeber seit 2018 die Stimmen
mehrheit der Hochschullehrer im Senat gesetzlich vor-
geschrieben. Mit ihrer Stimmenmehrheit können die 
Hochschullehrer einen ihnen nicht genehmen Kandi
daten für das Amt des Rektoratsmitglieds verhindern. 
Der Losentscheid wurde inzwischen abgeschafft, stand 
aber ohnehin zur Disposition durch eine Regelung in der 
Grundordnung der jeweiligen Hochschule. Mit der neu 
geschaffenen Möglichkeit zur Abwahl eines Rektorats-
mitglieds durch eine Abstimmung nur in der Gruppe der 
Hochschullehrer haben die Hochschullehrer seit 2018 
nunmehr auch die Möglichkeit, Rektoratsmitglieder ab-
zuwählen, ohne wie vom Verfassungsgerichtshof in sei-
ner Entscheidung vom 14. November 2016 gefordert auf 
eine Einigung mit den Vertretern anderer Gruppen und 
ohne auf die Zustimmung eines weiteren Organs oder 
des Staates angewiesen zu sein. Dass die Regelung im 
Landeshochschulgesetz dennoch verfassungsrechtlich 
zu beanstanden sein könnte, haben die Beschwerde-
führer im Verfahren 1 VB 26/19 nicht nachvollziehbar 
dargelegt.
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Rechtslage nicht erfüllt. Denn der Betrieb der Spielhalle 
sei nicht mehr von einer Erlaubnis gedeckt; eine »naht-
lose Fortschreibung« der Erlaubnis sei nicht mehr mög-
lich. Denn der von § 51 Abs. 5 Satz 5 LGlüG vermittelte 
Bestands- und Vertrauensschutz entfalle mit »Eintritt« 
erlaubnisfreier Zeiten. Dies sei mit Ablauf der bis zum 
30. Juni 2021 gültigen Erlaubnis der Fall gewesen. Der 
Betrieb sei auch nicht darüber hinaus aktiv geduldet 
worden. Gewähre die zuständige Behörde von sich aus 
keine aktive Duldung hinsichtlich  des Weiterbetriebs 
einer Spielhalle, obliege es dem Antragsteller, eine 
dahingehende (vorläufige) Verpflichtung der Behörde 
vor Ablauf der Gültigkeit einer glücksspielrechtlichen 
Erlaubnis im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes 
anzustreben, da nur hierüber eine »nahtlose Fortschrei-
bung« der innegehabten Erlaubnis denklogisch möglich 
bleibe. Den entsprechenden Antrag auf Gewährung 
einstweiligen Rechtsschutzes habe die Beschwerde-
führerin jedoch erst deutlich nach Ablauf ihrer bis zum 
30. Juni 2021 befristeten Erlaubnis gestellt.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat die Stadt Karlsruhe 
im Wege einer einstweiligen Anordnung verpflichtet, 
den Betrieb der Spielhalle durch die Beschwerdeführerin 
bis zur Entscheidung über das vorliegende Verfassungs-
beschwerdeverfahren zu dulden.

Die vorliegende Verfassungsbeschwerde ist weder vorn-
herein unzulässig noch offensichtlich unbegründet. Sind 
somit deren Erfolgsaussichten offen, kommt es für 
den  Erlass der einstweiligen Anordnung entscheidend 
auf  die Folgenabwägung an. Aus dem Vorbringen der 
Beschwerdeführerin ergibt sich, dass der Erlass einer 
einstweiligen Anordnung zur Abwehr eines schweren 
Nachteils erforderlich ist. Ein weiterer Betrieb der Spiel-
halle ohne die mit dem vorliegenden Eilantrag erstrebte 
Duldung scheidet angesichts der Gefahr von ordnungs-
widrigkeiten- und/oder strafrechtlichen Konsequenzen 
aus. Ohne den begehrten Ausspruch der vorläufigen Dul-

dung des Weiterbetriebs wäre die Beschwerdeführerin 
deshalb gezwungen, die Spielhalle weiterhin geschlos-
sen zu lassen. Dies würde erhebliche wirtschaftliche 
Folgen bedeuten, die durch eine der Verfassungsbe-
schwerde stattgebende Entscheidung in der Haupt
sache nicht mehr (gänzlich) beseitigt werden könnten. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 
Beschwerdeführerin bis vor Kurzem nur noch die hier 
betroffene kleine Spielhalle betrieb und über keine 
nennenswerten weiteren Einnahmequellen verfügt. Die 
Beschwerdeführerin sieht sich ausweislich der vorge-
legten Unterlagen derzeit erheblichen monatlichen 
finanziellen Verpflichtungen  gegenüber, die sie aus-
schließlich aus ihrem noch vorhandenen Vermögen 
bestreitet. Ohne eine vorläufige Öffnung des Spielhal-
lenbetriebs wäre dieses jedoch binnen kürzester Zeit 
aufgebraucht, so dass die weiterhin monatlich anfallen-
den Kosten durch die Beschwerdeführerin nicht mehr 
getragen werden könnten und diese dadurch konkret in 
ihrer Existenz gefährdet wäre. Demgegenüber erweisen 
sich die Folgen, die die Stadt Karlsruhe bei einem Er-
lass einer einstweiligen Anordnung zu tragen hätte, falls 
die Verfassungsbeschwerde später keinen Erfolg hätte, 
von  geringerem Gewicht. Auch die Verwirklichung 
der  aus Sicht des Gesetzgebers überragenden Ziele 
der  Verhinderung der Spiel- und Wettsucht sowie 
des Jugendschutzes hat bis zur Entscheidung über die 
Verfassungsbeschwerde gegenüber den Interessen der 
Beschwerdeführerin zunächst zurückzutreten. Denn 
durch den vorläufigen Fortbetrieb der Spielhalle droht 
keine derart gravierende Gefährdung des Gemeinwohls, 
dass eine sofortige Einstellung des Spielhallenbetriebs 
erforderlich und eine vorläufige Fortführung nicht hin-
zunehmen wäre. Dies gilt umso mehr, als der Spielhal-
lenbetrieb am bisherigen Standort seit vielen Jahren 
erfolgte, zuletzt aufgrund einer bis zum 30. Juni 2021 
befristeten Erlaubnis, und seitens der Stadt auch nach 
Ablauf dieser Härtefallerlaubnis zunächst keine inten
siven Schließungsbemühungen zu erkennen waren.

10.	 Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen 
Studiengebühren für Internationale Studierende 
(Urteil vom 10.10.2022 – 1 VB 29/18 –)

I. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte am 
3.  Mai  2017 das Landeshochschulgebührengesetz ge
ändert und unter anderem die Verpflichtung von Stu
dierenden, die nicht die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den Euro
päischen Wirtschaftsraum besitzen (Internationale Stu
dierende), zur Zahlung einer Studiengebühr in Höhe 

von  1.500 Euro pro Semester ab dem Wintersemester 
2017/2018 eingeführt. Das Gesetz enthält zahlreiche 
Vorschriften über Ausnahmen von der Gebührenpflicht, 
mit denen nach der Gesetzesbegründung erreicht wer-
den soll, dass nur Studierende ohne einen »gefestigten 
Inlandsbezug« der Gebührenpflicht unterliegen. Der 
Beschwerdeführer ist vietnamesischer Staatsangehöri-
ger und wurde als Studierender einer baden-württem-
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bergischen Hochschule zu Studiengebühren herange-
zogen. Mit seiner unmittelbar gegen die maßgeblichen 
Vorschriften des Landeshochschulgebührengesetzes 
gerichteten Verfassungsbeschwerde rügt er eine Verlet-
zung von Art. 11 Abs. 1 LV und von Art. 2 Abs. 1 LV i.V.m. 
Art. 3 Abs. 1 GG.

II. Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist unbe
gründet. 

1. Der Beschwerdeführer kann sich nicht mit Erfolg auf 
Art. 11 Abs. 1 LV stützen. Aus Art. 11 Abs. 1 LV kann ein 
subjektives Teilhaberecht auf Zugang zu den vom Staat 
geschaffenen öffentlichen berufsbezogenen Ausbil-
dungseinrichtungen abgeleitet werden, das jedoch im 
Einzelnen nach Art. 11 Abs. 4 LV der staatlichen Aus
gestaltung bedarf.

Art. 11 LV ist – neben der zugleich persönlichkeitsbild-
enden Funktion von Erziehung und Ausbildung – in 
erster Linie eine bildungsrechtliche Konkretisierung des 
Sozialstaatsprinzips des Art. 23 Abs. 1 LV. Die Vorschrift 
richtet sich damit primär an deutsche Staatsbürger so-
wie die im Land lebenden Ausländer. Bei dieser Perso-
nengruppe kann die sozialstaatliche Verantwortung des 
Landes Baden-Württemberg zudem einzelnen Perso-
nen gegenüber unterschiedlich ausgeprägt sein. Art. 11 
Abs. 1 LV ist damit in persönlicher Hinsicht weiter ge-
fasst als Art. 12 GG, der ausschließlich deutsche Staats-
bürger einbezieht, berücksichtigt aber auch, dass der 
deutsche Staat auf dem Gebiet des Hochschulwesens 
ein faktisches, nicht beliebig aufgebbares Monopol für 
sich in Anspruch nimmt. Dieser Zusammenhang von 
faktischem Staatsmonopol und staatlicher Verantwor-
tung für Grundrechtsvoraussetzungen beruht auf dem 
besonderen Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnis, 
dem in erster Linie die eigenen Bürger des Staates sowie 
ihnen gleichzustellende Personen unterliegen. Für aus-
ländische Studierende ohne gefestigten Inlandsbezug 
besteht ein solches Verhältnis zu ihren Heimatländern, 
nicht jedoch zum Land Baden-Württemberg.

Die nähere Ausgestaltung des hiernach zulässigerweise 
vorauszusetzenden gefestigten Inlandsbezuges obliegt 
nach Art. 11 Abs. 4 LV dem Landesgesetzgeber, der inso-
fern über einen weiten Gestaltungsspielraum verfügt 
und auch bereichsspezifische Differenzierungen treffen 
darf. Jedenfalls für Konstellationen der vorliegenden 
Art, bei denen kein über die Inanspruchnahme eines 
Studienplatzes im Erststudium hinausgehender Inlands-
bezug existiert, hindert Art. 11 Abs. 1 LV den Landes
gesetzgeber nicht, Studiengebühren einzuführen.

2. Die Erhebung von Studiengebühren für Internationale 
Studierende ist zudem mit dem allgemeinen Gleich-
heitssatz gemäß Art. 2 Abs. 1 LV i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG 
vereinbar.

Bei der Erhebung nichtsteuerlicher Abgaben muss nach 
Art. 2 Abs. 1 LV i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG der durch das Bun-
desverfassungsgericht als besondere Ausprägung des 
allgemeinen Gleichheitssatzes entwickelte Grundsatz 
der Abgabengerechtigkeit sowie daraus abgeleitet der 
Grundsatz der Belastungsgleichheit beachtet werden. 
Die Heranziehung zu nichtsteuerlichen Abgaben erfor-
dert daher besondere, die Abgabenerhebung – auch der 
Höhe nach – rechtfertigende Sachgründe. Die Differen-
zierung zwischen den der Gebührenpflicht unterliegen-
den Internationalen Studierenden einerseits und inlän-
dischen Studierenden sowie den nach dem Landes-
hochschulgebührengesetz privilegierten ausländischen 
Studierenden andererseits, beruht auf sachgerechten 
Gründen: Zum einen auf unions- und völkerrechtlichen 
sowie bundesrechtlichen Verpflichtungen, die die Gleich-
behandlung mit deutschen Staatsangehörigen gebie-
ten, zum anderen auf dem Gedanken der Verbundenheit 
zur Solidargemeinschaft. Die eigenen Staatsangehöri-
gen sowie die weiteren nach dem Landeshochschul
gebührengesetz privilegierten Studierenden stehen in 
einem besonderen Beziehungsverhältnis zur deutschen 
Gesellschaft beziehungsweise in einer besonderen 
Nähebeziehung zur deutschen Staatsangehörigkeit. Die 
unterschiedliche Ausprägung der staatlichen Verant-
wortung zeigt sich insbesondere im Hochschulbereich. 
Zwar hat der Gesetzgeber aufgrund seiner faktischen 
Monopolstellung im Hochschulwesen den gleichen und 
freien Zugang zu diesen Einrichtungen und somit die 
Bildungschancengleichheit zu gewährleisten, jedoch 
gilt dies nur gegenüber den eigenen Staatsangehörigen 
und denjenigen Personen, die in besonderer Weise da
rauf vertrauen können oder darauf angewiesen sind, 
ihre Bildungschancen in der Bundesrepublik zu verwirk-
lichen, nicht jedoch gegenüber Internationalen Studie-
renden, die freiwillig und speziell zum Hochschulstu
dium nach Baden-Württemberg kommen.
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11.	 Unbegründeter Befangenheitsantrag gegen eine 
hauptberuflich als Rechtsanwältin tätige Richterin 
des Verfassungsgerichtshofs 

	 (Beschluss vom 21.11.2022 – 1 VB 98/19 –)

I. Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen ver
waltungsgerichtliche Entscheidungen, mit denen der 
Beschwerdeführerin Eilrechtsschutz gegen eine sofort 
vollziehbare Schließungsanordnung für die von ihr be-
triebenen Spielhallen versagt wurde. Richterin Fridrich 
teilte mit, die Kanzlei, deren Partnerin sie sei, vertrete 
zwei (andere) Städte und zwei (andere) Spielhal
lenbetreiber in glücksspielrechtlichen Angelegenheiten. 
Alleiniger Sachbearbeiter in diesen Mandaten sei ein 
anderer Partner der Sozietät. Sie selbst sei in die Verfah-
ren in keiner Weise einbezogen. Daraufhin lehnte die im 
Verfassungsbeschwerdeverfahren als Begünstigte der 
angegriffenen gerichtlichen Entscheidungen nach § 57 
Abs. 3 VerfGHG äußerungsberechtigte Stadt Richterin 
Fridrich wegen Besorgnis der Befangenheit ab.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat das Ablehnungs
gesuch als jedenfalls unbegründet zurückgewiesen. Der 
von Richterin Fridrich mitgeteilte Sachverhalt begrün-
det keine Besorgnis der Befangenheit. Die Tatsache, 
dass ein Partner der Sozietät, der sie angehört, ins
gesamt vier Mandate aus dem Bereich des Spielhallen-
rechts betreut, ist nicht geeignet, Zweifel an der Unvor-
eingenommenheit der Richterin zu begründen. Auch 
wenn für die rechtliche Bewertung von Verfahren, in 
denen eine Rechtsanwaltskanzlei mandatiert ist, der ein 
Mitglied des Verfassungsgerichtshofs hauptamtlich als 
Partnerin angehört, mitunter Rechtsfragen eine  Rolle 
spielen, die Gegenstand eines anderen verfassungsge-
richtlichen Verfahrens sind, ist der Umstand der Kanz
leizugehörigkeit für sich genommen nicht geeignet, in 
dem verfassungsgerichtlichen Verfahren Zweifel an der 
Unvoreingenommenheit des Mitglieds hervorzurufen, so-
fern die von der Kanzlei geführten Verfahren nicht beim 
Verfassungsgerichtshof anhängig sind und das Mitglied 
des Gerichts mit deren Bearbeitung nicht befasst ist.

So liegt die Situation hier: Richterin Fridrich befindet 
sich zwar aufgrund der gemeinsamen Kanzleizugehö-
rigkeit in einem beruflichen Näheverhältnis zu ihrem 
Kollegen und den von ihm betreuten Mandaten. Ver-
deutlicht wird dies durch den Umstand, dass üblicher-
weise eine Mandatierung der Sozietät insgesamt, nicht 
einzelner Rechtsanwälte erfolgt. Eine über diese nur all-
gemeine Beziehung zum Gegenstand der Verfassungs-
beschwerde hinausgehende »Beteiligung« der Richte-
rin ist jedoch nicht ersichtlich. Der Kanzleikollege der 

Richterin Fridrich ist hier weder im Verfassungsbe-
schwerdeverfahren selbst mandatiert noch war er in 
das zugrundeliegende fachgerichtliche einstweilige 
Rechtsschutzverfahren involviert. Die von  ihm betreu-
ten Mandate stehen auch in keinem sonstigen sachli-
chen Zusammenhang mit der vorliegenden Verfassungs-
beschwerde.

Es ist auch keine Parallele zur begründeten Selbst
ablehnung einer als Abteilungsleiterin im Justizministe-
rium tätigen Richterin in einem früheren Verfassungs-
beschwerdeverfahren gegeben. Dort stellte das Gericht 
entscheidend auf die Position der Richterin als hervor-
gehobene Führungskraft sowie auf die Betroffenheit 
des Geschäftsbereichs der Behörde durch die Rechts-
fragen der Verfassungsbeschwerde ab. Die hier vorlie-
gende Konstellation ist jedoch anders gelagert. Eine 
Rechtsanwaltssozietät ist nicht mit einem Ministerium 
des Landes vergleichbar. Dieses ist Teil der Landesre-
gierung und damit der Staatsgewalt des Landes, gegen 
die sich Verfassungsbeschwerden richten. Daher kann 
sich bei der Mitwirkung eines hochrangigen Beamten 
eines Ministeriums als Mitglied des Verfassungsge-
richtshofs die Problematik stellen, dass das betroffene 
Land in dessen Person gleichsam »auf der Richterbank« 
sitzen würde. Dies ist bei Rechtsanwaltssozietäten von 
vornherein nicht der Fall, sofern sie nicht – anders als 
vorliegend – in einem konkret anhängigen verfassungs-
gerichtlichen Verfahren mandatiert sind. 

Im Übrigen kann bei Rechtsanwälten, anders als bei 
hochrangigen Ministerialbeamten, auch nicht die abs-
trakte Vermutung nachvollzogen werden, sie identifizier-
ten sich in solchem Maße mit den Interessen aller Man-
danten ihrer Kanzlei, dass die Besorgnis bestünde, sie 
würden ihre verfassungsrichterliche Tätigkeit in sach-
fremder Weise ausrichten. Insbesondere besteht kein 
behördentypisches Hierarchie- oder Weisungsverhält-
nis, das aus Sicht von Außenstehenden befürchten 
ließe, dass Mandate der Kanzlei automatisch zur »eige-
nen Sache« aller Partner würden. Rechtsanwälte vertre-
ten zwar die Interessen ihrer Mandanten, allerdings als 
unabhängige Organe der Rechtspflege (§ 1 BRAO). Ihre 
Aufgabe ist gerade auch die zutreffende rechtliche 
Beratung, die bei noch ungeklärten und streitigen 
Rechtsfragen den Hinweis auf die Möglichkeit einer für 
den jeweiligen Mandanten ungünstigen Klärung um-
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I. Dem Beschwerdeführer wurde vorgeworfen, als Kraft-
fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
außerhalb geschlossener Ortschaften um 44 km/h über-
schritten zu haben. Ihm wurde deshalb zunächst mit 
Bußgeldbescheid vom 1. Februar 2017 und anschlie-
ßend Urteil des Amtsgerichts vom 22. August 2017 eine 
Geldbuße in Höhe von 160 € sowie ein einmonatiges 
Fahrverbot auferlegt. Während des Bußgeldverfahrens 
begehrte der Beschwerdeführer die Übermittlung der Er-
mittlungsakte, der Rohmessdaten sowie der Lebensakte 
und der Wartungs-/Reparatur-/Eichnachweise des Mess-
geräts. Die Bußgeldbehörde stellte dem Beschwerde-
führer die Ermittlungsakte sowie einige der gewünsch-
ten Rohmessdaten zur Verfügung. Eine Einsicht in die 
Lebensakte und in die Wartungs-/Reparatur-/Eichnach-
weise des Messgeräts erhielt er nicht.

Das Amtsgericht lehnte den wiederholten Einsichts
antrag (bezüglich Lebensakte und in die Wartungs-/
Reparatur-/Eichnachweise des Messgeräts) sowie den 
Antrag auf Übermittlung der 126 Einzelmessdaten mit 
der Begründung ab, dass die Beweiserhebung als zur 
Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich anzusehen 
sei. Zudem bestehe kein Anspruch auf Beiziehung der 
Lebensakte sowie auf Bildung eines größeren Akten
bestandes, zumal eine Lebensakte nach den Angaben 
der Bußgeldbehörde nicht geführt werde. Das Oberlan-
desgericht sah in der amtsgerichtlichen Entscheidung 
keine Rechtsfehler. Im Hinblick auf die Ablehnung 
der  Beiziehung von Wartungs-, Instandsetzungs- und 
Eichnachweisen des Messgeräts habe der Messbeamte 
als Zeuge angegeben, dass keine eichrelevanten Störun-
gen oder Defekte aufgetreten seien, so dass das Amts-

gericht im Rahmen seiner Aufklärungspflicht nicht ver-
pflichtet gewesen sei, beim Verwender des Messgeräts 
Nachweise über erfolgte Wartungen, Reparaturen und 
sonstige Eingriffe anzufordern, zumal der Messbeamte 
solche auch verneint habe.

II. Die Verfassungsbeschwerde ist, soweit der Beschwer
deführer eine Verletzung des Grundsatzes des fairen 
Verfahrens aufgrund der unterbliebenen Einsichtsge-
währung in die Wartungs- und Reparaturunterlagen 
rügt, zulässig und begründet. Das Urteil des Amtsge-
richts Mannheim sowie der Beschluss des Oberlandes-
gerichts Karlsruhe verletzen den Beschwerdeführer in 
seinem Recht auf faires Verfahren, indem darin jeweils 
unter Annahme eines Gleichlaufs der gerichtlichen Auf-
klärungspflicht mit dem Einsichtsrecht des Betroffenen 
dessen Zugang zu den Wartungs-/Reparaturunterlagen 
des Messgeräts abgelehnt wurde.

Wie das Bundesverfassungsgericht – nach Erlass der 
angegriffenen Entscheidungen – festgestellt hat, folgt 
aus dem Recht auf ein faires Verfahren grundsätzlich ein 
Anspruch auf Zugang zu den nicht bei der Bußgeldakte 
befindlichen, aber bei der Bußgeldbehörde vorhandenen 
Informationen. Hierbei handelt es sich nicht um eine 
Frage der gerichtlichen Aufklärungspflicht, sondern der 
Verteidigungsmöglichkeiten des Betroffenen. Im Rechts-
staat muss dem Betroffenen die Möglichkeit gegeben 
werden, zur Wahrung seiner Rechte auf den Gang und 
das Ergebnis des Verfahrens Einfluss zu nehmen. Dabei 
wendet sich das Gebot zur fairen Verfahrensgestaltung 
nicht nur an die Gerichte, sondern ist auch von allen 
anderen staatlichen Organen zu beachten, die auf den 
Gang eines Strafverfahrens Einfluss nehmen, demge-
mäß auch von der Exekutive, soweit sie sich rechtlich 
gehalten sieht, bestimmte Beweismittel nicht freizuge-
ben. Ein rechtsstaatliches und faires Verfahren fordert 

12.	 Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen 
eine Verurteilung wegen einer Geschwindigkeits-
überschreitung wegen verfassungswidriger 
Versagung des Zugangs zu Wartungs- 
und Reparaturunterlagen des Messgeräts

	 (Urteil vom 16.1.2023 – 1 VB 38/18 –)

fasst. Daher kann nicht angenommen werden, dass in 
solchen Fällen der für den Mandanten ungünstige Aus-
gang eines behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens 
einen wesentlichen Nachteil auch für  dessen bevoll-

mächtigten Rechtsanwalt darstellt, erst recht nicht 
für Kanzleikollegen, die zwar ebenfalls bevollmäch-
tigt, aber in die Bearbeitung des Mandats tatsäch-
lich nicht eingebunden sind.
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daher »Waffengleichheit« zwischen den Verfolgungs-
behörden einerseits und dem Beschuldigten anderer-
seits. Der Beschuldigte hat deshalb ein Recht auf mög-
lichst frühzeitigen und umfassenden Zugang zu 
Beweismitteln und Ermittlungsvorgängen und auf die 
Vermittlung der erforderlichen materiell- und prozess-
rechtlichen Informationen, ohne die er seine Rechte 
nicht wirkungsvoll wahrnehmen könnte. Diese, sowie 
die nachfolgenden Grundsätze, gelten gleichermaßen 
für das Strafverfahren wie für das Ordnungswidrig
keitenverfahren. 

Aus dem Recht auf ein faires Verfahren folgt demnach, 
dass der Beschuldigte eines Strafverfahrens bezie-
hungsweise Betroffene eines Ordnungswidrigkeiten-
verfahrens neben der Möglichkeit, prozessual im Wege 
von Beweisanträgen oder Beweisermittlungsanträgen 
auf den Gang der Hauptverhandlung Einfluss zu neh-
men, grundsätzlich auch das Recht hat, Kenntnis von sol-
chen Inhalten zu erlangen, die zum Zweck der Ermitt-
lung entstanden sind, aber nicht zur Akte genommen 
wurden. Dadurch werden seine Verteidigungsmöglich-
keiten erweitert, weil er selbst nach Entlastungsmo-
menten suchen kann, die zwar fernliegen mögen, aber 
nicht schlechthin auszuschließen sind. Die möglicher-

weise außerhalb der Verfahrensakte gefundenen ent-
lastenden Informationen können von der Verteidigung 
zur fundierten Begründung eines Antrags auf Beizie-
hung vor Gericht dargelegt werden. Der Betroffene kann 
so das Gericht, das von sich aus keine sachlich gebo
tene Veranlassung zur Beiziehung dieser Informationen 
sieht, auf dem Weg des Beweisantrages oder Beweis-
ermittlungsantrages zur Heranziehung veranlassen.

Diese Grundsätze haben das Amts- und Oberlan
desgericht verkannt, indem sie die Einsichtsgesuche 
betreffend die Wartungs- und Reparaturunterlagen als 
Beweisanträge bewertet und diese im Rahmen der Prü-
fung einer gerichtlichen Aufklärungspflicht abgelehnt 
haben. Der aus dem Recht auf ein faires Verfahren fol-
gende Anspruch auf Zugang zu den nicht bei der Buß-
geldakte befindlichen – aber vorhandenen – Informatio-
nen verpflichtet nicht etwa das Gericht, die geforderten 
Unterlagen aufgrund seiner Aufklärungspflicht beizu-
ziehen, sondern entspringt allein dem Recht des Betrof-
fenen, die Grundlagen des gegen ihn erhobenen Vor-
wurfs einzusehen und selbst zu prüfen. Die Entschei-
dungen des Amts- und Oberlandesgerichts waren daher 
aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung 
an das Amtsgericht zurückzuverweisen.

13.	 Erfolgreiche Verfassungsbeschwerden 
gegen verwaltungsgerichtliche Eilentscheidungen 
über die Einstellung von Spielhallenbetrieben

	 (Urteil vom 2.3.2023 – 1 VB 98/19 und 1 VB 156/21 –)

I. Die angegriffenen Beschwerdeentscheidungen des 
Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg verlet-
zen die Beschwerdeführerinnen in ihrem Recht auf 
einen chancengleichen Zugang zu einer begrenzt 
zugänglichen beruflichen Tätigkeit aus Art. 2 Abs. 1 LV 
i. V. m. Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG.

Mit ihren Verfassungsbeschwerden wenden sich die 
Beschwerdeführerinnen gegen die versagte Gewährung 
von Eilrechtsschutz. Im Verfahren 1 VB 98/19 wird im 
Wesentlichen beanstandet, dass dem Betrieb die Unter-
schreitung des Mindestabstands von 500 m (§ 42 Abs. 1 
LGlüG) zu solchen Spielhallen entgegengehalten wurde, 
denen zuvor befristete Härtefallerlaubnisse erteilt wor-
den waren, ohne dass die Behörden ein verfassungs-
rechtlich gebotenes Auswahlverfahren zwischen räum-
lich konkurrierenden Spielhallen durchgeführt hätten. 
Beide Verfassungsbeschwerden richten sich dagegen, 
dass den Betrieben im Wege der sogenannten Zäsur-
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-

Württemberg die Unterschreitung des Mindestabstands 
zu Kinder- und Jugendeinrichtungen (§ 42 Abs. 3 LGlüG) 
vorgehalten wird, obwohl sie nach Auffassung der 
Beschwerdeführerinnen der insoweit privilegierenden 
Übergangsregelung für Altspielhallen unterfallen (vgl. 
§ 51 Abs. 5 Satz 5 LGlüG). 

II. Soweit die Verfassungsbeschwerden zulässig sind, 
erweisen sie sich als begründet. Die Beschwerdeent-
scheidungen des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Würt-
temberg verletzen die Beschwerdeführerinnen in ihrem 
Recht auf einen chancengleichen Zugang zu einer 
begrenzt zugänglichen beruflichen Tätigkeit aus Art. 2 
Abs. 1 LV i. V. m. Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG.

1. Für Konkurrenzsituationen zwischen Spielhallen
betreibern ist das aus Art. 2 Abs. 1 LV i.V.m. Art. 12 Abs. 1 
und Art. 3 Abs. 1 GG folgende Recht auf einen chancen-
gleichen Zugang zu einer beruflichen Tätigkeit maßgeb-
lich. Wenn mehrere Spielhallenbetreiber um die Ertei-
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lung einer Spielhallenerlaubnis wegen des Mindestab-
stands von 500 m (§ 42 Abs. 1 LGlüG) räumlich kon
kurrieren, ist eine den grundrechtlich geschützten 
Interessen gerecht werdende Auswahlentscheidung 
erforderlich. 

2. Im Verfahren 1 VB 98/19 liegt der Verfassungsverstoß 
in der gerichtlichen Billigung des behördlichen Vor
gehens, vor Durchführung des Auswahlverfahrens bezo-
gen auf jede einzelne Spielhalle das Vorliegen eines 
Härtefalls nach § 51 Abs. 5 Satz 1 LGlüG zu prüfen und 
Spielhallen, bei denen ein Härtefall angenommen wor-
den ist, sodann ohne ein weiteres Auswahlverfahren 
den Vorzug vor solchen ohne eigene Härtefallerlaubnis 
einzuräumen. Die Erteilung einer Härtefallerlaubnis zu-
gunsten der mit der Beschwerdeführerin im Wettbewerb 
stehenden Betreiberin entbindet nicht von der verfas-
sungsrechtlich gebotenen Durchführung eines Aus-
wahlverfahrens zwischen Konkurrenzspielhallen. Die auf 
Vertrauensschutzaspekten beruhende Entscheidung 
über Härtefallanträge folgt anderen Grundsätzen als die 
Auswahlentscheidung zwischen Spielhallen, die zuein-
ander den Mindestabstand nach § 42 Abs. 1 LGlüG nicht 
einhalten. Die Bevorzugung von Härtefallerlaubnissen 
führt zudem zu einer nicht mit der Neuregulierung des 
Glücksspielrechts zu vereinbarenden Privilegierung von 
Bestandsschutzinteressen.

3. Die Beschwerdeentscheidungen verletzen auch inso-
weit das Recht beider Beschwerdeführerinnen auf einen 
chancengleichen Zugang zu einer begrenzt zugängli-
chen beruflichen Tätigkeit, als sie ihnen ohne hinrei-
chenden Grund den in § 51 Abs. 5 Satz 5 LGlüG einge-
räumten Vertrauensschutz gegenüber der  Anwendung 
des Abstandsgebots zu Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen (§ 42 Abs. 3 LGlüG) versagen und deren Spielhallen 
damit von vornherein von der Teilnahme an dem im Hin-
blick auf § 42 Abs. 1 LGlüG durchzuführenden Auswahl-
verfahren ausschließen. § 51 Abs. 5 Satz 5 LGlüG nor-
miert aus Gründen des Vertrauensschutzes eine Privile-
gierung von Altspielhallen gegenüber Neuvorhaben. 
Neuvorhaben sind uneingeschränkt an die seit Inkraft-
treten des Landesglücksspielgesetzes geltenden Vor
gabe gebunden, dass Spielhallen einen Mindestabstand 
zu Einrichtung zum Aufenthalt von Kindern und Jugend-
lichen einzuhalten haben. Bei der Neuordnung des 
Glückspielrechts hat sich der Landesgesetzgeber mit der 
Einführung von § 51 Abs. 5 Satz 5 LGlüG entschieden, 
die bisherige Rechtsposition von Altspielhallen grund-
sätzlich zu konservieren – und zwar ohne Einführung 
einer Fristenregelung, wodurch er eine zeitlich unbe-
grenzte Privilegierung von Alterlaubnisinhabern hin-
sichtlich § 42 Abs. 3 LGlüG durchaus in Kauf nimmt.

Die Annahme des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Würt-
temberg, der durch § 51 Abs. 5 Satz 5 LGlüG vermittelte 
Schutz in das Vertrauen in die frühere Rechtslage ohne 

Mindestabstandsgebot bestehe nur im Falle einer »naht-
losen Fortschreibung« der Erlaubnis, ist verfassungs-
rechtlich vertretbar. Wird erst nach Ablauf einer glücks-
spielrechtlichen Erlaubnis beziehungsweise nach Ablauf 
der Antragsfrist deren Neuerteilung beantragt, können 
sich die jeweiligen Betreiber im Zeitpunkt des Antrags 
nicht mehr auf einen aktuellen und in die Zukunft 
wirkenden Vertrauenstatbestand in Gestalt einer wirk
samen Genehmigung berufen. 

Verfassungsrechtlich unhaltbar ist jedoch die Bedeu-
tung, die der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-
berg in diesem Kontext behördlichen Duldungen und 
deren Fehlen zukommen lässt. Er nimmt an, das schutz-
würdige Vertrauen auf die Fortgeltung der bisherigen 
Rechtslage entfalle auch dann, wenn nach Versagung 
oder Ablauf einer glücksspielrechtlichen (Härtefall-)
Erlaubnis oder Duldung keine ausdrückliche (weitere) 
behördliche Duldung des Spielhallenbetriebs erteilt 
werde; sei dies der Fall, müssten Betroffene für deren 
Erlangung rechtzeitig um gerichtlichen Eilrechtsschutz 
ersuchen. Unterbleibe dies, entfalle das Vertrauen in die 
Weitergeltung der alten Rechtslage, weil dann keine 
»nahtlose Fortschreibung« der innegehabten Erlaubnis 
mehr möglich sei. Damit schreibt der Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg behördlichen Duldungen 
eine Bedeutung zu, die den vom Gesetzgeber bewusst 
geschaffenen Regelungsgehalt der Übergangsregelung 
verkennt und in deren Wortlaut keinerlei Bezug findet. 
Er schafft dadurch einen Differenzierungsgrund für das 
Bestehen der Privilegierung, der jeder einfach-recht
lichen Anknüpfung entbehrt. Beantragen Betreiber 
rechtzeitig eine Erlaubnis, haben sie das ihnen Mögliche 
getan, um eine Fortschreibung zu erreichen. Ob sie auch 
um  Eilrechtsschutz ersuchen, ist lediglich von Bedeu-
tung für die Frage des tatsächlichen Weiterbetriebs 
der  Spielhalle und liegt damit in deren unternehme
rischen Ermessen. Mit seiner Zäsur-Rechtsprechung 
übersteigert der Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg auch die Funktion des einstweiligen Rechts-
schutzes unter Aushöhlung des Hauptsacheverfahrens. 
Denn in letzter Konsequenz kommt die Aufgabe der 
endgültigen Klärung der Rechtslage nicht mehr dem 
Hauptsacheverfahren zu; vielmehr wird diese auf das 
Eilrechtschutzverfahren vorverlagert, dessen Funktion 
sich jedoch grundsätzlich in einer vorläufigen Siche-
rung von Rechtspositionen erschöpft.
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14.	 Erfolgloses Organstreitverfahren der FDP/DVP-
Landtagsfraktion gegen den Landtag wegen  
des Dritten Nachtragshaushalts für das Jahr 2021 

	 (Urteil vom 19.7.2023 – 1 GR 4/22 –)

I. Nachdem bereits im Haushaltsjahr 2020 Kredite in 
Höhe von 7.198.000.000 Euro im Zuge der Coronavirus-
Pandemie aufgenommen worden waren, wurde das 
Finanzministerium durch zwei Gesetzesbeschlüsse vom 
21. Juli 2021, unter anderem durch das Gesetz über die 
Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Staatshaus-
haltsplan von Baden-Württemberg für das Haushalts-
jahr 2021, ermächtigt, weitere Kredite in Höhe von 
941.719.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 zur Bewältigung 
der Coronavirus-Pandemie aufzunehmen. Gegen diese 
Gesetzesbeschlüsse wandte sich die FDP/DVP-Fraktion 
im vorliegenden Verfahren. Sie machte geltend, die 
angegriffenen Gesetzesbeschlüsse missachteten die 
Regeln der sogenannten Schuldenbremse in Art. 84 LV 
und verletzten dadurch das Budgetrecht nach Art. 79 
LV. Das Budgetrecht in Verbindung mit dem Mechanis-
mus der sogenannten Schuldenbremse stehe nicht nur 
dem Landtag insgesamt zu, sondern sei auch ein Recht 
der Landtagsfraktionen. Jedenfalls sei eine Fraktion 
berechtigt, in Prozessstandschaft für den Landtag eine 
Verletzung des Budgetrechts im eigenen Namen in 
einem Organstreitverfahren gegen den Landtag zu rü-
gen. Die Geltendmachung von Rechten des Landtags 
durch eine Oppositionsfraktion in einem Organstreitver-
fahren müsse zum Zwecke der Kontrollfunktion des Par-
laments und des Minderheitenschutzes zulässig sein.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat den Antrag als unzu-
lässig zurückgewiesen. Ein Antrag im Organstreitver-
fahren ist nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend 
macht, dass er oder das Organ, dem er angehört (hier 
der Landtag), durch eine Handlung oder Unterlassung 
des Antragsgegners in der Wahrnehmung seiner ihm 
durch die Verfassung übertragenen Rechte und Pflich-
ten verletzt oder unmittelbar gefährdet sei. Die FDP/
DVP-Fraktion hat in ihrem Antrag jedoch weder die Ver-
letzung eigener Rechte noch die Verletzung von Rech-
ten des Landtags dargelegt.

Eine Verletzung von eigenen Rechten der FDP/DVP-
Fraktion lag ersichtlich nicht vor. Das Budgetrecht aus 
Art. 79 LV ist ausschließlich ein Recht des Landtags als 
Gesamtorgan, nicht jedoch ein eigenes Recht der Frak-
tionen. Aus dem Antrag der FDP/DVP-Fraktion ergibt 
sich auch nicht die Verletzung von Rechten des Land-
tags. Eine Fraktion kann im Organstreitverfahren Rechte 
des Landtags im eigenen Namen, das heißt in Prozess-

standschaft für den Landtag, geltend machen. Dies 
kommt auch in einem gegen den Landtag gerichteten 
Organstreitverfahren in Betracht. Insoweit hat der Ver-
fassungsgerichtshof seine gegenteilige frühere Recht-
sprechung aufgegeben. Ein derartiger »Insichprozess« 
ist zulässig, soweit sich die Fraktion auf einen Rechts-
satz der Verfassung berufen kann, der die Entschei-
dungs- und Gestaltungsmacht zukünftiger Landtage 
schützen soll. Sieht die Verfassung eine derart zukunfts-
gewandte Schutzwirkung vor, kommt einer Oppositi-
onsfraktion eine Wächterrolle zum Schutz zukünftiger 
Parlamente zu. Aufgrund dieser Wächterrolle kann 
eine Fraktion (möglicherweise) verfassungswidrige Vor
wirkungen von Handlungen des gegenwärtigen Parla-
ments im Organstreitverfahren zur Überprüfung durch 
den Verfassungsgerichtshof stellen.

Den Regelungen zur sogenannten Schuldenbremse in 
Art. 84 LV kommt eine solche Schutzwirkung zugunsten 
zukünftiger Landtage zu. Denn der erkennbare Sinn und 
Zweck der sogenannten Schuldenbremse besteht darin, 
die Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume künfti-
ger Haushaltsgesetzgeber durch die Beschränkung der 
Kreditaufnahme zu sichern. Sofern durch eine Kredit-
aufnahme der zukünftige Haushaltsgesetzgeber in sei-
nem haushaltspolitischen Gestaltungs- und Entschei-
dungsspielraum tatsächlich spürbar beschränkt wird, 
kann eine Fraktion daher die Verletzung der Regelungen 
zur sogenannten Schuldenbremse in Prozessstand-
schaft im Organstreitverfahren gegen den Landtag gel-
tend machen.

Die von der FDP/DVP-Fraktion im vorliegenden 
Verfahren angegriffenen Gesetzesbeschlüsse im Zusam-
menhang mit dem Dritten Nachtragshaushalt für das 
Jahr 2021 haben keine spürbare Beschränkung des 
künftigen haushaltspolitischen Entscheidungs- und Ge-
staltungsspielraums des Landtags zur Folge gehabt. 
Nach dem übereinstimmenden Vortrag der Verfahrens-
beteiligten wurde die hier angegriffene Kreditermäch
tigung zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie im 
Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen. Zwi-
schen den Beteiligten war darüber hinaus unstreitig, 
dass von der Kreditermächtigung auch in den folgenden 
Haushaltsjahren kein Gebrauch mehr gemacht werden 
konnte und kann. Der Schutzzweck der sogenannten 
Schuldenbremse, zukünftige Generationen vor Schul-
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15.	 Erfolglose Verfassungsbeschwerden 
von Wettvermittlern gegen das glücksspielrechtliche 
Trennungsgebot

	 (Urteil vom 2.8.2023 – 1 VB 88/19 und 1 VB 95/19 –)

I. Nach dem Trennungsgebot des § 21 Abs. 2 GlüStV dür-
fen in einem Gebäude oder Gebäudekomplex, in dem 
sich eine Spielhalle oder eine Spielbank befindet, Sport-
wetten nicht vermittelt werden. Dies steht in Einklang 
mit den Vorgaben der Landesverfassung. Mit ihren Ver-
fassungsbeschwerden wenden sich die Beschwerde-
führer gegen die behördliche Untersagung des Betriebs 
ihrer Wettvermittlungsstellen sowie nachfolgende Ge-
richtsentscheidungen. Die Wettvermittlungsstellen lie-
gen in Gebäuden, in denen sich auch Spielhallen ande-
rer Betreiberinnen befinden. Die Beschwerdeführer 
beanstanden die von den Verwaltungsgerichten gebil-
ligten, auf das Trennungsgebot gestützten Betriebs
untersagungen und wenden sich teilweise gegen § 21 
Abs. 2 GlüStV selbst.

II. Die Verfassungsbeschwerden bleiben ohne Erfolg. 
Das Trennungsgebot aus § 21 Abs. 2 GlüStV steht 
in Gestalt seiner einschränkenden Auslegung durch die 
Verwaltungsgerichte in Einklang mit der Berufsfreiheit, 
dem allgemeinen Gleichheitssatz und der Garantie 
effektiven Rechtsschutzes.

1. Der Eingriff in die Berufsfreiheit der Betreiber von 
Wettvermittlungsstellen ist gerechtfertigt. Das Tren-
nungsgebot dient vernünftigen Zwecken des Gemein-
wohls. Die Bekämpfung der Glücksspielsucht stellt ein 
überragend wichtiges Gemeinwohlziel dar. Befinden 
sich Spielhallen und Wettvermittlungsstellen nicht in 
einem Gebäude oder Gebäudekomplex, ist ein Wechsel 
von der einen Spielstätte in die andere mit einem höhe-
ren (Zeit-)Aufwand verbunden, als bei Betrieben in 
demselben Baubestand. Es liegt auf der Hand, dass 
Spieler nach Beendigung des Spielens in der einen Stätte 
von einem Wechsel in die andere Stätte abgehalten 
werden sollen und deshalb eine Vermischung oder Häu-
fung verschiedener Glücksspielangebote an einem Ort 
verhindert werden soll. Die damit verbundenen Belas-
tungen der Wettvermittler stehen nicht außer Verhältnis 
zum Nutzen der Regelung. Es ist von Verfassungs 
wegen  nicht zu beanstanden, dass die Fachgerichte 
Fallgestaltungen vom Anwendungsbereich des Tren-

nungsgebots ausnehmen, in denen die verschiedenen 
Angebote aufgrund der jeweiligen örtlichen Verhält
nisse ohnehin räumlich entzerrt sind und deshalb eine 
Gefahr der Vermischung unterschiedlicher Glücksspiel-
arten nicht anzunehmen ist.

2. Das Trennungsgebot steht auch in Einklang mit dem 
allgemeinen Gleichheitssatz. Zwar behandelt es ver-
schiedene Wettanbieter ungleich, da lediglich sol-
che Näheverhältnisse zwischen Wettvermittlungsstellen 
einerseits und Spielhallen andererseits erfasst werden, 
die innerhalb eines Gebäudes beziehungsweise Ge
bäudekomplexes liegen; alle übrigen räumlichen Nähe
verhältnisse (zum Beispiel in benachbarten oder gegen-
überliegenden Gebäuden) werden nicht einbezogen. 
Diese Ungleichbehandlung führt jedoch nicht zu einer 
Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes. Indem 
der Gesetzgeber auf die innerhalb eines Gebäudes oder 
Gebäudekomplexes bestehende typische Gefährdungs-
lage durch unterschiedliche Glücksspielangebote ab-
stellt, bewegt er sich im Rahmen des ihm eröffneten 
Regelungsspielraums. Das Trennungsgebot erweist sich 
auch hinsichtlich der als verfassungswidrig gerügten 
Ungleichbehandlung von Wettvermittlungsstellen ei-
nerseits und  Spielhallen andererseits nicht als gleich-
heitswidrig. Die  Bevorzugung des Spielhallenbetriebs 
berücksichtigt, dass deren getätigte, auf längere Zeit 
angelegte Investitionen schutzbedürftiger erscheinen 
als die typischerweise relativ überschaubaren Investitio-
nen des Vermittlers von Sportwetten. Hinzu kommt, 
dass der Betrieb von Wettvermittlungsstellen jedenfalls 
bis vor Kurzem ohne glücksspielrechtliche Gestattung 
und damit auf eigenes Risiko erfolgte. Zudem dient die 
Bevorzugung von Spielhallen insbesondere der Bewäl
tigung einer Übergangsproblematik in Fällen, in denen 
in einem Gebäude oder Gebäudekomplex bereits eine 
Spielhalle besteht. Die Vorschrift zielt damit vor allem 
auf Bestandssituationen ab. Bei neu hinzukommenden 
Spielhallen oder Wettvermittlungsstellen setzt sich je-
weils der bestehende Betrieb durch. Folglich geht mit 
dem Trennungsgebot kein genereller, sondern lediglich 
ein begrenzter Vorrang von Spielhallen einher.

denlasten zu schützen und zukünftigen Landtagen die 
haushaltspolitische Gestaltungs- und Entscheidungs-
freiheit zu erhalten, war daher nicht berührt. Eine davon 

unabhängige umfassende Kontrolle der Verfassungsmäßig-
keit des Haushaltsgesetzes findet im Organstreitverfahren 
nicht statt.
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3. Die Rechtsschutzgarantie ist nicht verletzt. Die Auf-
fassung, die Fachgerichte seien im Hinblick auf die 
Garantie effektiven Rechtsschutzes gehalten, bei der 
Überprüfung der Anwendung des Trennungsgebots ein-
zubeziehen, ob eine Spielhallenerlaubnis rechtmäßig 
oder bestandskräftig ist, greift nicht durch. Die gesetz-

geberische Entscheidung für einen Vorrang behördlich 
erlaubter Spielhallen bedingt nicht zwingend, den Vor-
schriften über die Erteilung entsprechender Erlaubnisse 
eine drittschützende Wirkung zugunsten verdrängter 
Wettvermittler beizumessen, die Anlass zu einer Inzi-
dentprüfung geben könnte.

16.	 Erfolgloses Organstreitverfahren  
des Landtagsabgeordneten Dr. Reinhard Löffler  
wegen der Beantwortung einer Kleinen Anfrage

	 (Urteil vom 25.9.2023 – 1 GR 85/22 –)

I. Der Antragsteller ist Mitglied des Landtags und be-
gehrte im Wege des Organstreits die Feststellung, die 
Landesregierung habe durch die unzureichende Beant-
wortung einer von ihm eingebrachten Kleinen Anfrage 
zum Thema »Rehabilitierung des ehemaligen badischen 
Staatspräsidenten Leo Wohleb« seine verfassungs
mäßigen Rechte als Abgeordneter verletzt. Die Ant-
wort  des Staatsministeriums werde nach Auffassung 
des Antragstellers seinem Anspruch auf angemessene 
Beantwortung seiner parlamentarischen Anfrage nicht 
gerecht und verletze dadurch seine Rechte aus Art. 27 
Abs. 3 LV. 

II. Der Verfassungsgerichtshof hat den Antrag als nicht 
begründet zurückgewiesen. Die Beantwortung der Klei-
nen Anfrage durch die Landesregierung verletzt den 
Antragsteller nicht in seinen Abgeordnetenrechten aus 
Art. 27 Abs. 3 LV.

Das parlamentarische Frage- und Informationsrecht 
des Antragstellers und die korrespondierende Beantwor-
tungspflicht der Landesregierung sind nicht bereits des-
halb ausgeschlossen, weil die Kleine Anfrage Informa
tionen und Unterlagen zum Gegenstand hat, die weit 
zurückliegende Geschehnisse betreffen, die nicht mehr 
im Blickpunkt einer breiteren Öffentlichkeit stehen. Das 
verfassungsunmittelbare Frage- und Informationsrecht 
des Parlaments besteht jedenfalls auch dann, wenn 
ein  Bezug zu im weiteren Sinne aktuellen öffentli-
chen Angelegenheiten und damit zur öffentlichen Auf
gabe der Mandatserfüllung gegeben ist. So verhält es 
sich  hier. Das der Kleinen Anfrage zugrundeliegende 
Geschehen hat dem Staatsministerium bis in die 2010er 
Jahre und damit bis in die jüngere Vergangenheit hinein 
wiederholt Anlass zu interner Befassung gegeben. 

Die dem Antragsteller von der Landesregierung erteilte 
Antwort zu den aufgeworfenen sieben Fragen ist ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Es ist nicht 

erkennbar, dass die Landesregierung ihre Pflicht zur 
wahrheitsgemäßen und vollständigen Beantwortung 
parlamentarischer Anfragen verletzt hat. Die Auskunfts-
pflicht der Landesregierung erstreckt sich nur auf sol-
che Informationen, die ihr vorliegen oder von ihr mit 
zumutbarem Aufwand beschafft werden können. Zur Bil-
dung einer bislang noch nicht bestehenden Einschät-
zung zu einem abgeschlossenen historischen Vorgang 
ist sie nicht verpflichtet, sondern nur dazu, eine etwa 
bereits getroffene Bewertung – an der es hier unstreitig 
fehlt – mitzuteilen.
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17.	 Erfolgloses Organstreitverfahren der AfD-Landtags-
fraktion wegen der unterbliebenen Wahl ihrer  
Vorschläge für das Kuratorium der Landeszentrale 
für politische Bildung 

	 (Urteil vom 5.2.2024 – 1 GR 21/22–) 

I. Durch Bekanntmachung des Präsidenten des Land-
tags von Baden-Württemberg vom 20. März 2013 wurde 
die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würt-
temberg beim Landtag eingerichtet. Die Überparteilich-
keit der Arbeit der Landeszentrale soll durch ihr Kura
torium gesichert werden. Das Kuratorium besteht aus 
24 Mitgliedern, darunter 17 Mitglieder des Landtags, die 
auf Vorschlag des Landtags von der Präsidentin des 
Landtags berufen werden. Entsprechend den Regelun-
gen seiner Geschäftsordnung ging der Landtag davon 
aus, dass jede im Landtag vertretene Fraktion eine ihrem 
Kräfteverhältnis entsprechende Zahl an Kandidaten für 
das Kuratorium der Landeszentrale vorschlagen kann. 
Unterschiedliche von der AfD-Landtagsfraktion vorge-
schlagene Kandidaten konnten in wiederholten Wahl-
gängen jedoch nicht die notwendige Mehrheit an Stim-
men erreichen. Daraufhin konstituierte sich das Kura
torium der Landeszentrale für politische Bildung im 
November 2021 ohne von der AfD-Landtagsfraktion vor-
geschlagene Kandidaten. Die AfD-Landtagsfraktion 
beanstandete mit ihrem Antrag die vom Landtag abge-
lehnte Wahl der von ihr vorgeschlagenen Abgeordneten 
für das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bil-
dung sowie die anschließende Berufung der gewählten 
Mitglieder anderer Fraktionen in das Gremium durch die 
Landtagspräsidentin. Nach Auffassung der Antragstel-
lerin waren insbesondere ihre Rechte auf effektive Kon-
trolle der Regierung sowie auf Gleichbehandlung der 
Fraktionen (Art. 27 Abs. 2 und 3 LV) beeinträchtigt.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat die Anträge 
der  AfD-Landtagsfraktion teilweise als unzulässig, im 
Übrigen als unbegründet zurückgewiesen. 

Der Antrag der AfD-Landtagsfraktion ist nur zulässig, 
soweit sie eine Verletzung ihres Rechts auf Gleich
behandlung durch den Landtag rügt. Sonstige geltend 
gemachte Rechtsverletzungen hat sie nicht hinreichend 
dargelegt. 

Die wiederholte Nicht-Wahl der von ihr für das Kurato
rium der Landeszentrale für politische Bildung vorge-
schlagenen Kandidaten verletzt die AfD-Landtagsfrak-
tion nicht in ihrem Recht auf Gleichbehandlung der 
Fraktionen aus Art. 27 Abs. 3 LV. Der Landtag durfte 

die parlamentarischen Mitglieder des Kuratoriums durch 
freie Wahl bestimmen und war daher weder gehalten, 
den Vorschlägen der AfD-Landtagsfraktion zu folgen, 
noch musste er das Wahlergebnis näher begründen. 
Die Entscheidung, die parlamentarischen Mitglieder des 
Kuratoriums durch freie Wahl zu bestimmen, durfte der 
Landtag aufgrund seiner Organisationsautonomie tref-
fen, die ihm insoweit einen weiten Gestaltungsspiel-
raum einräumt. Dieser Gestaltungsspielraum wird in der 
Regel nicht überschritten, wenn Personalentscheidun-
gen aufgrund einer freien Wahl getroffen werden. Eine 
freie Wahl kann ausnahmsweise unzulässig sein, insbe-
sondere wenn ansonsten der aus Art. 27 Abs. 3 LV fol-
gende Grundsatz der Gleichbehandlung der Fraktionen 
verletzt würde. Davon ist auszugehen, wenn infolge der 
Bedeutung eines Gremiums für die parlamentarische 
Willensbildung ein Recht der Fraktionen auf gleiche 
Vertretung in diesem Gremium besteht. In welchen Kon-
stellationen der Landtag daran gehindert ist, die Beset-
zung von Gremien mit Abgeordneten aufgrund einer 
Wahl durch das Plenum vorzusehen, und stattdessen den 
Fraktionen ein Benennungsrecht einräumen muss, lässt 
sich angesichts der Vielzahl möglicher Konstellationen 
nicht abstrakt und schematisch bestimmen, sondern 
muss jeweils unter Berücksichtigung der konkreten 
Situation festgestellt werden. Ausgangspunkt ist dabei 
die grundsätzliche Zulässigkeit der freien Wahl als Grund-
form der demokratischen Entscheidung. Maßgebliche 
Gesichtspunkte sind die  Relevanz des jeweiligen Gre-
miums für die Tätigkeit des Landtags und die parlamen-
tarische Willensbildung. Je höher diese einzuschätzen 
ist, desto ausgeprägter ist auch das Beteiligungsrecht 
des einzelnen Abgeordneten und damit der Fraktionen. 

Hinreichende Gründe, die unter dem Gesichtspunkt der 
Relevanz des Kuratoriums für die Wahrnehmung parla-
mentarischer Aufgaben oder der politisch-parlamen
tarischen Willensbildung eine proportionale Vertretung 
aller Fraktionen des Landtags im Kuratorium erfordern 
könnten, liegen jedoch nicht vor. Die Bildung der Lan-
deszentrale für politische Bildung und die Besetzung 
ihres Kuratoriums sind keine dem Landtag durch die 
Landesverfassung zugewiesenen Aufgaben. Die Lan-
desverfassung sieht die Landeszentrale für politische 
Bildung als Institution nicht vor. Ihre Rechtsgrundlage 
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findet sich allein in einer einfachrechtlichen Bekannt-
machung. Das Kuratorium der Landeszentrale für politi-
sche Bildung nimmt auch keine originäre parlamentari-
sche Aufgabe wahr. Es besitzt eine eigene, mitgestal-
tende Funktion im Rahmen der administrativen Tätigkeit 
der Landeszentrale für politische Bildung. Allein die 

Beteiligung von Landtagsabgeordneten an diesem Gre-
mium führt nicht dazu, dass dort politische Willensbil-
dung des Parlaments stattfindet. Das zeigt sich auch 
daran, dass das Kuratorium zusätzlich mit sieben sach-
verständigen Personen besetzt ist, die nicht dem Land-
tag angehören.

18.	 Konkreter Normenkontrollantrag des Verwaltungs-
gerichts Freiburg: § 10 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes 
zur Errichtung der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg vom 3. Dezember 2008 ist für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 24. Dezember 2014 
mit dem Grundsatz der gleichen Besoldung vereinbar

	 (Urteil vom 22.4.2024 –1 GR 60/20, 1 GR 61/20 und 1 GR 62/20 –)

I. Mit Wirkung zum 1. März 2009 wandelte das Land 
Baden-Württemberg die bisherigen Berufsakademien in 
die Duale Hochschule Baden-Württemberg um. Die an 
den Berufsakademien bis dahin tätigen Professoren ver-
blieben nach § 10 Abs. 2 Satz 1 DH-ErrichtG in ihrem Sta-
tusamt »Professor an einer Berufsakademie – Staatlichen 
Studienakademie« und wurden weiterhin entsprechend 
ihrer bisherigen Eingruppierung nach der Besoldungs-
gruppe A 14 kw besoldet. Nach § 10 Abs. 2 Satz 2 DH-
ErrichtG kann ihnen jederzeit auf Antrag ein Amt der 
Besoldungsgruppe W 2 übertragen werden. Neu an der 
Dualen Hochschule eingestellte Professoren mit dem 
Statusamt »Professor an der Dualen Hochschule« wer-
den nach der Besoldungsordnung W 2 besoldet. Mit am 
24. Dezember 2014 in Kraft getretenen Gesetz wurden 
die Grundgehälter der Landesbesoldungsordnung W 
rückwirkend zum 1. Januar 2013 erhöht. Davon profitier-
ten die ehemals an der Berufsakademie tätigen Profes-
soren, die weiterhin nach der Besoldungsordnung A be-
soldet wurden, nicht. In drei ähnlich gelagerten Verfah-
ren hat das Verwaltungsgericht Freiburg mit Beschlüs-
sen vom 21. April 2020 dem Verfassungsgerichtshof die 
Frage vorgelegt, ob § 10 Abs. 2 DH-ErrichtG für den Zeit-
raum vom 1. Januar 2013 bis 24. Dezember 2014 mit dem 
in Art. 2 Abs. 1 LV i.V.m. Art. 33 Abs. 5, Art. 3 Abs. 1 GG 
verankerten Grundsatz der gleichen Besoldung unver-
einbar ist. Das vorlegende Verwaltungsgericht sieht 
einen Verstoß gegen den Grundsatz der gleichen Besol-
dung darin, dass im streitgegenständlichen Zeitraum 
von der rückwirkenden Erhöhung der Besoldung in der 
Besoldungsgruppe W 2 lediglich Professoren der Dua-
len Hochschule profitieren konnten, die dieser  Besol-
dungsgruppe angehörten und nicht ihre nach der 

Besoldungsgruppe A 14 kw besoldeten Kollegen mit 
dem Statusamt des Professors an einer Berufsakade-
mie – Staatlichen Studienakademie.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat auf den zulässigen 
Normenkontrollantrag hin entschieden, dass die durch 
§  10 Abs. 2 Satz 1 DH-ErrichtG bewirkte Einordnung 
der  an der Dualen Hochschule tätigen Professoren in 
die  Besoldungsgruppe A 14 kw einerseits und in die 
Besoldungsgruppe W 2 andererseits im Zeitraum vom 
1. Januar 2013 bis 24. Dezember 2014 nicht gegen den 
Grundsatz der gleichen Besoldung verstößt.

Die landesrechtlichen Regelungen der Bezüge von Beam-
ten sind nicht nur am aus Art. 2 Abs. 1 LV i. V. m. Art. 33 
Abs. 5 GG hergeleiteten Alimentationsprinzip, sondern 
auch am allgemeinen Gleichheitssatz, der aus  Art. 2 
Abs. 1 LV i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG hergeleitet wird, zu mes-
sen. Aus diesen Prinzipien folgt, dass für  gleiche und 
vergleichbare Ämter derselben Laufbahn in Hinblick auf 
die vom Träger des Amtes geforderte gleiche Tätigkeit, 
gleiche Leistung, gleiche Verantwortung und gleiche 
Arbeitslast auch gleiche Besoldung gewährt wird. 
Ungleichbehandlungen im  Besoldungsrecht sind nur 
dann zulässig, wenn sie am  Maßstab des allgemeinen 
Gleichheitssatzes zu rechtfertigen sind. Dabei hat der 
Gesetzgeber einen verhältnismäßig weiten Gestaltungs-
spielraum, innerhalb dessen er das Besoldungsrecht 
den tatsächlichen Notwendigkeiten und der fortschrei-
tenden Entwicklung anpassen und verschiedenartige 
Gesichtspunkte berücksichtigen darf.
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Mit dem Verwaltungsgericht Freiburg ist davon auszu-
gehen, dass in dem die Vorlage betreffenden Zeitraum 
die Grundbesoldung der in dem Statusamt »Professor 
an einer Berufsakademie – Staatlichen Studienakade-
mie« verbliebenen Professoren nach der Besoldungs-
gruppe A 14 kw selbst in der höchsten Erfahrungsstufe 
niedriger war als die rückwirkend erhöhten Grund
gehälter der Professoren mit dem Statusamt »Professor 
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg« in der 
Besoldungsgruppe W 2. Die Professoren der Berufsaka-
demie konnten nicht durch einen nachträglichen Wech-
sel in die Besoldungsgruppe W 2 von der rückwirkenden 
Erhöhung dieser Besoldung profitieren.

Dahingestellt bleiben kann, ob es sich bei der Besol-
dung der beiden Beamtengruppen um vergleichbare 
Sachverhalte handelt, obwohl diese zwei unterschied
lichen Besoldungsordnungen mit strukturell verschiede-
ner Ausgestaltung und im Zeitverlauf wechselnden Vor- 
und Nachteilen der Besoldungshöhe zugeordnet sind. 
Jedenfalls liegt ein Verstoß gegen den Grundsatz 
der gleichen Besoldung im verfahrensgegenständlichen 
Zeitraum nicht vor. Denn eine etwaige Ungleichbehand-
lung zwischen den niedriger besoldeten, in der Besol-
dungsgruppe A 14 kw verbliebenen Professoren gegen-
über den in die Besoldungsgruppe W 2 eingestuften Pro-
fessoren wäre durch sachliche Gründe gerechtfertigt.

Das Nebeneinander beider Statusämter an der Dualen 
Hochschule ist Folge des grundlegenden Systemwech-
sels der Umwandlung der Berufsakademien in die Duale 
Hochschule. Bei diesem Systemwechsel gewährte das 
Land den bereits bisher an den Berufsakademien täti-
gen Professoren Bestandsschutz hinsichtlich ihrer 
bisherigen Besoldungsstufe. Alternativ ermöglichte es 
ihnen, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in das Sta-
tusamt eines nach der Besoldungsgruppe W 2 besolde-
ten Hochschulprofessors zu wechseln. Eine darüberhin-
ausgehende Partizipation der Professoren, die sich für 
einen Verbleib in der Besoldungsgruppe A 14 kw ent-
schieden haben, an Vorteilen der W 2-Besoldung fordert 
der Gleichheitssatz nicht. Insbesondere gebietet er 
jedenfalls in der vorliegenden Übergangssituation nicht, 
eine individuelle Teilhabe von Angehörigen der einen 
Ämtergruppe an allen besoldungsrechtlichen Entwick-
lungen der anderen Ämtergruppe sicherzustellen. Die 
Frage, ob sich etwaige Nachteile der Besoldung nach 
A 14 kw durch einen unterblieben früheren Wechsel in 
die Besoldung W 2 hätten vermeiden lassen und ob 
ein  solcher Wechsel angesichts der erst späteren rück-
wirkenden Anpassung der W 2-Besoldung zumutbar 
gewesen wäre, stellt sich daher nicht.

19.	 Konkreter Normenkontrollantrag des Verwaltungs-
gerichts Sigmaringen: § 41 Abs. 4 Satz 3 
in Verbindung mit Satz 1 des Landesbesoldungs
gesetzes Baden-Württemberg ist mit dem allgemeinen 
Gleichheitssatz der Landesverfassung unvereinbar

	 (Urteil vom 12.7.2024 – 1 GR 24/22 –)

I. Beamte und Richter, denen Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeld-
gesetz zusteht, erhalten einen kinderbezogenen Famili-
enzuschlag für jedes Kind. Im Fall einer Teilzeitbeschäf-
tigung wird der kinderbezogene Familienzuschlag im 
gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit gekürzt. Sind 
beide Elternteile im öffentlichen Dienst beschäftigt, ord-
net § 41 Abs. 3 Satz 1 LBesGBW an, dass nur derjenige 
den Zuschlag erhält, dem auch das Kindergeld gezahlt 
wird. Zweck dieser Konkurrenzregelung ist es, eine 
Doppelgewährung des kinderbezogenen Familienzu-
schlags für dasselbe Kind zu verhindern. Bei Teilzeit-
beschäftigung des vorrangigen Anspruchsberechtigten 
wird nach § 41 Abs. 3 Satz 3 LBesGBW der Zuschlag 

nur  dann nicht entsprechend der verkürzten Arbeits-
zeit gekürzt, wenn der andere Elternteil voll beschäftigt 
ist oder beide Elternteile zusammen mindestens die 
regelmäßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung er
reichen.

Im Streitfall des Verwaltungsgerichts Sigmaringen wa-
ren beide Elternteile teilzeitbeschäftigt, erreichten aber 
zusammen nicht die regelmäßige Arbeitszeit bei Voll-
zeitbeschäftigung. Der Ehemann war zu 51,85 Prozent 
und die Klägerin zu 35,71 Prozent teilzeitbeschäftigt. 
Die Klägerin erhielt das Kindergeld. Das Landesamt für 
Besoldung und Versorgung gewährte deshalb der Klä-
gerin den kinderbezogenen Familienzuschlag, aber nur 
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in Höhe ihres Arbeitszeitanteils von 35,71 Prozent; der 
Beschäftigungsumfang des Ehemannes wurde nicht 
berücksichtigt. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen 
hat die Regelungen des § 41 Abs. 4 Satz 3 LBesGBW 
dem Verfassungsgerichtshof zur Prüfung vorgelegt.

II. Der Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-
Württemberg hat die Vorschrift des § 41 Abs. 4 Satz 3 
in  Verbindung mit Satz 1 LBesGBW wegen Verstoßes 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz für unvereinbar 
mit der Landesverfassung erklärt. Trotz eines addier-
ten Beschäftigungsumfangs von insgesamt 87,56 Pro-
zent erhalten die Klägerin und ihr Ehemann den kinder-
bezogenen Familienzuschlag nur anteilig in Höhe von 
35,71 Prozent. Sie werden dadurch schlechter gestellt 
als allein anspruchsberechtigte teilzeitbeschäftigte Be-
amte, die ebenfalls mit einer Arbeitszeit von 87,56 Pro-
zent beschäftigt sind und den kinderbezogenen Fami
lienzuschlag in Höhe dieses Beschäftigungsanteils 
erhalten. Die Klägerin und ihr Ehemann werden außer-
dem schlechter gestellt als Elternpaare, die zusammen 
mindestens 100 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit 
erreichen und den kinderbezogenen Familienzuschlag 

entsprechend der Summe beider Beschäftigungs-
anteile erhalten, lediglich begrenzt auf maximal 100 
Prozent. Diese Ungleichbehandlung lässt sich nicht 
durch sachliche Gründe rechtfertigen. Es sind zwar 
weder die allgemeine zeitanteilige Kürzung des 
Familienzuschlags bei Teilzeitbeschäftigung noch 
die Konkurrenzregelung bei mehreren Anspruchs-
berechtigen zur Vermeidung einer Doppelgewäh-
rung für sich betrachtet zu beanstanden. Durch die 
Kumulation beider Regelungen werden die Klägerin 
und ihr Ehemann aber überproportional benachtei-
ligt. Rechtfertigende Gründe für die Nichtberück-
sichtigung des Beschäftigungsumfangs des Ehe-
mannes bei der Gewährung des kinderbezogenen 
Familienzuschlags an die Klägerin und ihren Ehe-
mann sind nicht ersichtlich. 

Das Gesetz verstößt deshalb gegen den allge
meinen Gleichheitssatz der Landesverfassung. Der 
Verfassungsgerichthof hat dem Gesetzgeber auf-
gegeben, bis spätestens 31. Dezember 2025 eine 
verfassungsgemäße Neuregelung mit Wirkung zum 
1. Januar 2024 zu treffen.

20.	Erfolgloses Organstreitverfahren der AfD-Land-
tagsfraktion wegen der unterbliebenen Wahl ihrer 
Vorschläge für stellvertretende parlamentarische 
Mitglieder Baden-Württembergs im Oberrheinrat 
(Kammerbeschluss vom 17.7.2024 – 1 GR 52/23 –)

I. Der im Jahr 1997 gegründete Oberrheinrat stellt nach 
den in seiner Gründungsvereinbarung formulierten Zie-
len und Aufgaben ein grenzüberschreitendes Gremium 
zur politischen Beratung dar. Er besteht aus Reprä
sentanten der Bundesländer Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz, der Region Elsass sowie der Kantone 
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und 
Jura. Der Oberrheinrat fasst Beschlüsse und Empfeh-
lungen, die sich an die Oberrheinkonferenz, an die zu-
ständigen nationalen, kantonalen und Landesregierun-
gen und deren Stellen sowie an europäische, regionale, 
lokale und sonstige öffentliche Einrichtungen richten. 
Der aus 26 Mitgliedern bestehenden baden-württem-
bergischen Delegation des Oberrheinrats gehören nach 
der Gründungsvereinbarung 16 Mitglieder des Landtags 
an. Für diese Mitglieder dürfen 16 stellvertretende parla-
mentarische Mitglieder benannt werden. 

Bei der Benennung dieser stellvertretenden Mitglieder 
ging der Landtag entsprechend den Regelungen seiner 

Geschäftsordnung davon aus, dass jede im Landtag 
vertretene Fraktion eine ihrem Kräfteverhältnis entspre-
chende Zahl an Kandidaten vorschlagen kann. Die von 
der AfD-Landtagsfraktion vorgeschlagenen Kandidaten 
konnten in wiederholten Wahlgängen jedoch nicht die 
notwendige Mehrheit an Stimmen erreichen. Die ent-
sprechenden Stellvertreterposten sind bisher noch un-
besetzt.

Die AfD-Landtagsfraktion beanstandet mit ihrem An-
trag die unterbliebene Wahl der von ihr als stellvertre-
tende parlamentarische Mitglieder Baden-Württembergs 
im Oberrheinrat vorgeschlagenen Kandidaten und die 
anschließende Berufung von Abgeordneten des Land-
tags als stellvertretende parlamentarische Mitglieder 
Baden-Württembergs im Oberrheinrat. Nach Auffas-
sung der AfD-Landtagsfraktion wird insbesondere ihr 
Recht auf Gleichbehandlung der Fraktionen (Art. 27 
Abs. 3 LV) beeinträchtigt.
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II. Der Verfassungsgerichtshof hat die Anträge der AfD-
Landtagsfraktion als unzulässig zurückgewiesen.

Hinsichtlich sämtlicher geltend gemachter Rechtsver-
letzungen durch die Landtagspräsidentin ist die AfD-
Landtagsfraktion bereits deshalb nicht antragsbefugt, 
weil nicht dargelegt worden oder ersichtlich ist, durch 
welche Handlungen oder Unterlassungen der Landtags-
präsidentin sie in ihren Rechten verletzt sein soll. Denn 
die Landtagspräsidentin hat im Verfahren zur Benen-
nung der parlamentarischen Mitglieder im Oberrheinrat 
und von deren Vertretern keine mit ihrem Amt verbun-
denen besonderen Aufgaben oder Befugnisse. Insbe-
sondere be- oder ernennt sie diese Mitglieder und ihre 
Vertreter nicht förmlich.

Soweit die AfD-Landtagsfraktion eine Verletzung ihrer 
Rechte durch den Landtag rügt, hat sie die geltend 
gemachten Rechtsverletzungen nicht hinreichend dar-
gelegt. Dies gilt insbesondere für die geltend gemachte 
Verletzung des aus Art. 27 Abs. 3 LV hergeleiteten 
Grundsatzes der Gleichbehandlung der Fraktionen. Aus 
diesem Grundsatz leitet die AfD-Landtagsfraktion her, 
dass sie eine ihrem Kräfteverhältnis im Plenum entspre-
chende Zahl an Kandidaten als stellvertretende parla-

mentarische Mitglieder Baden-Württembergs im Ober-
rheinrat vorschlagen darf und die in der Geschäfts
ordnung des Landtags vorgesehene Wahl dann ledig-
lich auf unterschiedliche Kandidaten ihrer Fraktion 
beschränkt ist oder sogar ein Benennungsrecht hin-
sichtlich der auf sie entfallenden Zahl an Kandidaten 
besteht. Die AfD-Landtagsfraktion legt nicht in ausrei-
chendem Umfang dar, warum eine derartige Einschrän-
kung der freien Wahl durch den Grundsatz der Gleich-
behandlung der Fraktionen gerechtfertigt sein soll. Sie 
geht nicht darauf ein, dass nach verfassungsrechtlicher 
Rechtsprechung der Grundsatz der Gleichbehandlung 
der Fraktionen eine Einschränkung des Grundsatzes der 
freien Wahl in Bezug auf die Besetzung von Gremien 
insbesondere dann rechtfertigen kann, wenn durch 
das  betreffende Gremium wesentliche Aufgaben des 
Parlaments wahrgenommen werden sollen. In diesem 
Zusammenhang fehlt es an einer Auseinandersetzung 
mit der rechtlichen Stellung des Oberrheinrats sowie 
mit dessen Aufgaben und Arbeitsweise. Insbesondere 
damit, ob die stellvertretenden parlamentarischen Mit-
glieder Baden-Württembergs im Oberrheinrat Aufgaben 
des Landtags wahrnehmen und ob in diesem Gremium 
politische Willensbildung des Landtags stattfindet, setzt 
die AfD-Landtagsfraktion sich nicht auseinander.

21.	 Erfolgloser kommunaler Normenkontrollantrag 
der Städte Pfullendorf und Meßkirch betreffend 
die Genehmigungspflicht des Erwerbs land- oder 
forstwirtschaftlicher Grundstücke durch Gemeinden 
(Urteil vom 22.7.2024 – 1 GR 69/22 –)

I. Nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG) 
bedarf die Veräußerung eines land- oder forstwirtschaft-
lichen Grundstücks von mindestens einem Hektar Größe 
grundsätzlich der Genehmigung durch die Landwirt-
schaftsbehörde. Von diesem Genehmigungserfordernis 
sind Gemeinden gemäß § 4 Nr. 5 ASVG nur dann befreit, 
wenn ein Bauleitplan existiert, der für das betroffene 
Grundstück andere als land- oder forstwirtschaftliche 
Zwecke vorsieht. Wenn der Bund oder das Land als Ver-
tragsteil an einer Veräußerung eines land- oder forst-
wirtschaftlichen Grundstücks beteiligt sind, ist dagegen 
keine Genehmigung erforderlich. Eine Genehmigung ist 
auch dann nicht erforderlich, wenn eine mit den Rech-
ten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ausge-
stattete Religionsgemeinschaft ein Grundstück erwirbt, 
es sei denn, dass es sich um einen land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb handelt.

Die Antragstellerinnen beantragten festzustellen, dass 
§ 4 Nr. 5 ASVG mit der Landesverfassung nicht ver
einbar und deshalb nichtig ist. Sie sehen sich in ihrer 
verfassungsrechtlich verbürgten kommunalen Selbst-
verwaltung verletzt, weil der für eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung erforderliche Erwerb land- oder 
forstwirtschaftlicher Grundstücke durch das Geneh
migungserfordernis für die Gemeinden unsachgerecht 
und unverhältnismäßig erschwert werde. Außerdem 
würden sie willkürlich schlechter behandelt als Bund, 
Land und Religionsgemeinschaften.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat die Möglichkeit, dass 
die Gemeinden durch die angegriffene Norm in ihrer 
Selbstverwaltungshoheit verletzt werden könnten, ver-
neint und den Antrag zurückgewiesen. Weder die 
verfassungsrechtliche Garantie zur finanziellen Aus-
stattung der Gemeinden noch die gemeindliche Organi-
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sationshoheit werden berührt. Zwar entstehen den 
Gemeinden infolge der nach dem Agrarstrukturverbes-
serungsgesetz erforderlichen Bauleitplanung mögli-
cherweise höhere Kosten beim Erwerb land- oder forst-
wirtschaftlicher Grundstücke. Die Kommunen sind aber 
zum einen nicht verpflichtet, land- oder forstwirtschaft-
liche Grundstücke zu erwerben. Zum anderen dürften 
sich diese Kosten bei der Nutzung der entsprechenden 
Grundstücke amortisieren. Jedenfalls ließ sich dem Vor-
trag der Antragstellerinnen nicht entnehmen, dass den 
Gemeinden infolge des Agrarstrukturverbesserungs
gesetzes keine hinreichenden Mittel mehr zur Erfüllung 
ihrer gemeindlichen Aufgaben zur Verfügung stehen. 
Rechtliche oder tatsächliche Vorgaben in Bezug auf die 
interne Organisation der Gemeinden macht das Agrar-
strukturverbesserungsgesetz nicht.

Auf den allgemeinen Gleichheitssatz können sich 
Gemeinden, als Teil der Staatsgewalt, nicht berufen. Die 
unterschiedliche Behandlung von Gemeinden einerseits 
sowie von Bund, Land und Religionsgemeinschaften 
andererseits in Bezug auf die Genehmigungsbedürftig-
keit von Verfügungen über land- und forstwirtschaft
liche Grundstücke ist entgegen der Auffassung der 
Antragstellerinnen auch nicht willkürlich. Der Gesetz
geber knüpft mit seiner differenzierenden Regelung an 
das Recht der Gemeinden, Bauleitpläne aufzustellen, an. 
Diese Möglichkeit steht allein den Gemeinden zu. Die 
unterschiedliche Behandlung der betreffenden Körper-
schaften im Anwendungsbereich des Agrarstruktur
verbesserungsgesetzes ist daher nachvollziehbar. Ob 
der Gesetzgeber die zweckmäßigste, vernünftigste oder 
gerechteste Lösung gewählt hat, ist vom Verfassungs-
gerichtshof nicht zu beurteilen.
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